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A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

1 
Das Baureglement - einschliesslich der graphischen Darstellungen 

der Messvorschriften im Anhang - gilt für das ganze Gemeindege-
biet. Es bildet zusammen mit dem Zonenplan Nr. 1 und 2 die bau-
rechtliche Grundordnung der Gemeinde. 
2
 Soweit die Gemeinde mit Ueberbauungsordnungen eine besonde-

re baurechtliche Grundordnung erlassen hat, ist das Baureglement 
als ergänzendes Recht anwendbar. 
3
 Beim Erlass von Ueberbauungsordnungen für Zonen mit Pla-

nungspflicht (Art. 92 ff BauG) oder besonderen Bauten und Anlagen 
(Art. 19ff BauV) sind die in der baurechtlichen Grundordnung und in 
den Richtplänen und -linien der Gemeinde enthaltenen Grundsätze 
der Ortsplanung zu wahren. 

Art. 2 

Die einschlägigen Bestimmungen des eidgenössischen, kantonalen 
und kommunalen Rechts, namentlich des Raumplanungsgesetzes, 
des Umweltschutzgesetzes, des Baugesetzes und seiner Ausfüh-
rungserlasse bleiben vorbehalten (vgl. Anhang II). 

Art. 3 

1
 Im Verhältnis unter den Nachbarn sind die Eigentumsbeschrän-

kungen, insbesondere die Bau- und Pflanzabstände des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (ZGB) und des bernischen Einführungsge-
setzes (EGzZGB, Art. 79 bis 82) zu beachten (vgl. Anhang I). 
2
 Die Vorschriften des Baureglementes sind zwingend und können 

durch private Vereinbarungen nur geändert oder aufgehoben wer-
den, sofern eine solche Möglichkeit ausdrücklich vorgesehen ist. 

Art. 4 

Die Besitzstandsgarantie ist im Umfang der kantonalen Gesetzge-
bung gewährleistet (Art. 3 BauG, Art. 63 Abs. 4 SBG), sofern das 
Gemeindebaureglement keine abweichenden Regelungen in den 
Zonenvorschriften festlegt. 

Geltungsbereich, 
Bedeutung 

Vorbehalt eidge-
nössischen, kan-
tonalen und 
kommunalen 
Rechts 

Verhältnis zum 
Privatrecht 

Besitzstands-
garantie 
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B. Allgemeine Voraussetzungen der Ueberbauung 

I. Baubewilligung 

Art. 5 

1
 Bauten, Anlagen und Vorkehren, die unter die Bestimmungen der 

Baugesetzgebung sowie dieses Reglements fallen, dürfen erstellt, 
geändert oder abgebrochen werden, wenn hiefür die Baubewilligun-
gen rechtskräftig erteilt sind. 
2
 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den vorzeitigen Bau-

beginn (Art. 39 BewD) und die Befreiung vom Bewilligungserforder-
nis (Art. 1, Abs. 3 BauG, Art. 6 BewD). 
3
 Als bewilligungsfrei im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. g BewD gelten: 

 
- Mindestens auf zwei Seiten offene ungedeckte Gartensitzplät-

ze und Pergolen bis 15 m² Grundfläche; 
- Freistehende, handelsübliche oder diesen in ihren Ausmassen 

ähnliche Gartencheminées bis 2,5 m Höhe; 
- Sandkästen für Kinder; 
- Planschbecken für Kinder bis max. 0,5 m Tiefe und einer 

Grundfläche von max. 20 m²; 
- Mind. einseitig offene Fahrradunterstände für max. 10 Fahrrä-

der; 
- Werkzeugtruhen; 
- Ställe für die hobbymässige tiergerechte Haltung von Kleintie-

ren bis 2 x 1 x 1,5 m (l x b x h); 
- Private Kompostieranlagen; 
- Teiche bis max. 20 m² Oberfläche und einer Tiefe von bis zu 

1,0 m; 
- Künstlerische Plastiken bis 2,5 m Höhe und 5 m² Grundfläche; 
- Gartenhäuser und andere zonenkonforme Nebenanlagen wie 

Holzschöpfe, Geräte- oder Gewächshäuser mit einer Grund-
fläche bis 6 m² und einer max. Firsthöhe bis zu 2,5 m; 

- Anlagen der Garten- oder Aussenraumgestaltung wie Wege, 
Treppen, Brunnen, Einfriedungen und Terrainveränderungen 
bis 1,2 m Höhe; 

 
4 

Bauwilligen wird empfohlen, sich vor Inangriffnahme der Projektie-
rung, insbesondere von Bauvorhaben in Schutzgebieten, mit den 
zuständigen Behörden der Gemeinde in Verbindung zu setzen. 

Art. 6 

1 
Bauvorhaben sind zu bewilligen, wenn sie den Voraussetzungen 

von Art. 2 BauG entsprechen. 
2
 Insbesondere müssen sie 

Baubewilligungs-
pflicht, Baubeginn 

Baubewilligung; 
Voraussetzung 
der Erteilung 
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a. die bau- und planungsrechtlichen Bestimmungen von Bund, 

Kanton und Gemeinde einhalten; 
b. den Anforderungen der Energie- (EnG, EnV) und Umwelt-

schutzgesetzgebung (USG + Vo; Art. 24 BauG) entsprechen; 
c. den Anforderungen des Ortsbild- und Landschaftsschutzes 

genügen (Art. 9 - 14 BauG, 12 - 18 BauV); 
d. über eine hinreichende Erschliessung (Art. 7 + 8 BauG, Art. 3 

- 5 BauV), die erforderlichen Abstellplätze für Motorfahrzeuge 
und Fahrräder (Art. 16 - 18 BauG) und, wo vorgeschrieben, 
über einen Kinderspielplatz, Aufenthaltsbereiche und grössere 
Spielflächen (Art. 15 BauG, Art. 42 - 46 BauV) verfügen; 

e. allfällige Ueberbauungsordnungen berücksichtigen. 
3
 Für die Voraussetzungen für Ausnahmebewilligungen ist das kan-

tonale Recht massgebend (Art. 26 - 29 BauG, Art. 81 - 84 BauG, Art. 
66 SBG, Art. 6 SFG). 

 

II. Erschliessung 

Art. 7 

1
 Die Erschliessung des Baugrundes (hinreichende Zufahrt, Was-

ser- und Energieversorgung, Abwasserleitung und -reinigung, Ent-
wässerung) muss auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des Baues 
oder der Anlage, wenn nötig bereits bei Baubeginn, erstellt sein. 
2
 Für die Einteilung in Basis- und Detailerschliessungsanlagen ge-

lten der Verkehrsrichtplan und die Ueberbauungsordnungen der 
Gemeinde. 

Art. 8 

1 
Strassenplanung und Strassenbau richten sich nach den Bedürf-

nissen aller Verkehrsteilnehmer. Dem Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen ist besondere Beachtung zu schenken. 
2 

Für die Dimensionierung von Strassen- und Gehwegen (Stras-
senbreiten) gelten die Vorschriften der kantonalen Gesetzgebung 
und die Richtlinien des Verkehrsrichtplanes und der Vereinigung 
Schweiz. Strassenfachleute (VSS). 

Art. 9 

1
 Die Neuanlage und der Ausbau von Detailerschliessungsstrassen 

erfordern eine genehmigte Ueberbauungsordnung. 
2
 Der Gemeinderat kann auf eine Ueberbauungsordnung verzich-

ten, wenn die zweckmässige und den Bestimmungen der kantonalen 
Baugesetzgebung entsprechende Gestaltung der Detailerschlies-
sungsanlagen tatsächlich und rechtlich gesichert ist. 

Hinreichende Er-
schliessung, Ab-
grenzung Basis- 
und Detailer-
schliessung 

Gestaltung, Di-
mensionierung 

Pflicht zum Erlass 
einer Ueberbau-
ungsordnung für 
Detailerschliess-
ungsanlagen 
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III. Umgebung 

Art. 10 

1
 Die Umgebung von Bauten und Anlagen ist so zu gestalten, dass 

sich eine gute Einordnung in die Landschaft und Siedlung ergibt. 
2
 Die Aussenräume sollen genügend Grünbereiche, Bäume, Sträu-

cher und Hecken enthalten. Besondere Aufmerksamkeit ist der Ge-
staltung von Gärten, Vorgärten, Hausvorplätzen und Hauseingangs-
bereichen sowie von Innenhöfen zu schenken. 
3
 Auf die vorhandenen Bäume, Sträucher und Hecken ist bei Ue-

berbauungen besondere Rücksicht zu nehmen. Bei Beseitigung sind 
Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 
4
 Es sollen einheimische Bäume, Sträucher und Hecken gepflanzt 

werden. 
5
 Betreffend Kinderspielplätzen, Aufenthaltsbereiche und Spielflä-

chen gelten Art. 15 BauG sowie Art. 42 - 45 BauV. Zu beachten sind 
auch die Richtlinien der Stiftung Pro Juventute. 
6
 Die versiegelten Bodenflächen sind auf das notwendige Minimum 

zu beschränken. 
7
 Mit dem Baugesuch ist ein Umgebungsgestaltungsplan einzurei-

chen. 
8
 Der Umgebungsgestaltungsplan ist im Massstab 1:100, bei grös-

seren Bauvorhaben im Massstab 1:200 auszuführen. Er umfasst die 
von der Baueingabe erfassten Grundstücke. 
 

Insbesondere gibt er Aufschluss über: 
 

- Lage und Gestaltung der vorgeschriebenen Kinderspielplätze, 
Aufenthaltsbereiche und grösseren Spielflächen; 

- Lage und Gestaltung der vorgeschriebenen Grünflächen, Ab-
stellplätze und Hauszufahrten; 

- Lage und Gestaltung der vorgesehenen Aufschüttungen, Stütz-
mauern, Einfriedungen und dergleichen; 

- Lage und Art der vorgesehenen oder vorgeschriebenen Bäume, 
Büsche, Hecken und dergleichen. 

Art. 11 

1
 Terrainveränderungen, Stütz- und Futtermauern, die das Ortsbild 

und die Landschaft nachteilig beeinträchtigen, sind untersagt. Ter-
rainveränderungen sind so zu gestalten, dass ein guter Uebergang 
zu den Nachbargrundstücken entsteht. Dienen Terrainveränderun-
gen dem Lärmschutz, sind sie bei möglichst weitgehender Einpas-
sung in jedem Fall gestattet. 

Umgebungsge-
staltung 

Terrainverände-
rungen, Stütz- 
und Futtermauern 
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2
 Stützmauern zur Umgebungsgestaltung dürfen im ganzen Ge-

meindegebiet die Höhe von 1,80 m nicht übersteigen und sind weit-
möglichst in natürlichen Materialien auszuführen. In begründeten 
Fällen kann die Hochbaukommission höhere Stützmauern zulassen. 
Mehrere Stützmauern übereinander sind nur gestattet, wenn der ho-
rizontale Abstand mind. 1,20 m beträgt. Die Stufen sind zu begrü-
nen. 
3
 Die Umgebungsarbeiten sind innert 6 Monaten nach Bauabnahme 

abzuschliessen. Ausnahmen sind in der Baubewilligung festzuhalten. 

 

IV. Neben- und Gemeinschaftsanlagen 

Art. 12 

Der Normbedarf für Abstellplätze gemäss kant. Baugesetzgebung 
(Art. 16 ff BauG und Art. 49 ff BauV) kann durch Ueber-
bauungsordnungen oder im Baubewilligungsverfahren durch die 
Baupolizeibehörde reduziert werden 

 
a. nach den Grundsätzen gemäss Art. 51 und 53 - 55 BauV oder 
b. auf der Grundlage eines kommunalen Parkplatzkonzeptes. 

Art. 13 

1
 Mindestens 60 % der Abstellplätze sind überdacht anzulegen, so-

weit mehr als 10 Parkplätze notwendig sind. 10 % der erforderlichen 
Abstellplätze bei Wohnnutzungen sind für Besucher zu reservieren 
und zu bezeichnen; davon ausgenommen sind Einfamilienhäuser 
und Reiheneinfamilienhäuser. 
2
 Autoabstellplätze sind so weit als möglich in Gemeinschaftsanla-

gen unterzubringen. 
3
 Für alle Autoabstellplätze, die nach Art. 12 GBR zu erstellen sind, 

aber aus rechtlichen oder anderen Gründen nicht erstellt werden 
können oder dürfen, ist eine Ersatzabgabe zu leisten. Die Ersatzab-
gabe ist im Sinne von Art. 56 Abs. 2 BauV zu verwenden. 
4
 Die Ersatzabgabe beträgt für jeden fehlenden Abstellplatz Fr. 

6'000.-- (entsprechend Berner Wohnbaukostenindex 118,8 Punkte, 
1. Oktober 1991; 1. April 1987 = 100 Punkte). Der Gemeinderat 
passt diesen Betrag auf Ende eines Jahres verhältnismässig an, so-
fern eine Aenderung des Wohnbaukostenindexes von 10 Punkten 
vorliegt. 
5
 Die Ersatzabgabe wird bei Baubeginn zur Bezahlung fällig. 

 

 

 

Grundsatz 

Autoabstellplätze, 
Ersatzabgabe 
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C. Baupolizeiliche Vorschriften 

I. Allgemeines 

Art. 14 

1
 Im gesamten Gemeindegebiet gilt die offene Bauweise. 

2
 Die Gesamtlänge der Gebäude oder Gebäudegruppen, ausge-

nommen An- und Nebenbauten gemäss Art. 25 GBR, ist auf die in 
Art. 48 GBR genannten Masse beschränkt. 
3
 Der Zusammenbau von Gebäuden ist innerhalb der zulässigen 

Gesamtlänge gestattet. 
4
 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss Art. 15 und 27 

GBR. 

Art. 15 

1
 Soweit in den Ueberbauungsvorschriften nichts Abweichendes 

bestimmt wird, gilt im Baugebiet Gestaltungsfreiheit nach Art. 75 
BauG. 
2
 Bei der Anwendung der Gestaltungsfreiheit gemäss Art. 75 BauG 

ist folgendes Nutzungsmass einzuhalten: 
- Wohnzone W2: 0,6 
- Wohn- und Gewerbezone WG2: 0,7 
Im Übrigen gelten die Ausnützungsziffern gemäss der baupolizeili-
chen Masse in Art. 48 GBR. 

Art. 16 

1
 Das zulässige Mass der Nutzung richtet sich nach den Bestim-

mungen in Art. 48 GBR. 
2
 Für den Begriff der Ausnützungsziffer gilt die Begriffsbestimmung 

von Art. 93 BauV. 

Art. 17 

1
 Die Grünflächenziffer gibt an, welcher Teil der anrechenbaren 

Landfläche (gemäss Art. 93 Abs. 3 BauV) zu begrünen/oder begrünt 
zu erhalten ist. Grünflächen dürfen nicht als Lagerplatz und derglei-
chen verwendet werden. Es sind grössere, möglichst zusammen-
hängende Grünflächen anzulegen. 
2
 Bei der Berechnung der Grünflächen werden die nachstehend 

aufgeführten Flächen folgendermassen angerechnet: 
 

- Wasserdurchlässige Parkierungsflächen, 
Wege und Sitzplätze   50 % 

 

Offene Bauweise 

Gestaltungsfrei-
heit 

Ausnützungsziffer 

Grünflächenziffer 
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- Begrünte Dachflächen mit min. 20 cm Humus 
 -  wenn begehbar 100 % 
 -  sonst 50 % 
3
 Zur anrechenbaren Landfläche zählen auch Grundstückteile, die 

der Landwirtschaftszone, der Grünzone oder anderen Nutzungsar-
ten, die der Freihaltung von Ueberbauungen dienen, zugewiesen 
sind. Die Uebertragung der Grünflächen auf Nachbarparzellen ist 
nicht gestattet. 

 

II. Bauabstände 

Art. 18 

1
 Die Bauten haben gegenüber nachbarlichem Grund allseitig die 

vorgeschriebenen Grenz- und Gebäudeabstände (Art. 24 ff und Art. 
48 GBR), gegenüber dem öffentlichen Verkehrsraum die Strassen-
abstände (Art. 19 GBR) und die Eisenbahnabstände (Art. 22 GBR) 
einzuhalten. 
2
 Die in den folgenden Bestimmungen festgelegten Bauabstände 

gelten für das gesamte Gemeindegebiet, soweit nicht in Ueber-
bauungsordnungen spezielle Bauabstände festgelegt oder mittels 
Baulinie bestimmt sind. 
3
 Baulinien gehen den reglementarischen und den in Ueber-

bauungsvorschriften festgelegten Bauabständen vor. 

Art. 19 

1
 Längs Strassen der Basiserschliessung ist ein Bauabstand von 

mindestens 5,0 m, längs Strassen der Detailerschliessung ein sol-
cher von 4,0 m und längs Fuss- und selbständigen Radwegen ein 
solcher von 2,0 m einzuhalten, sofern damit die Verkehrssicherheit 
gewährleistet ist. Gemessen wird vom äussersten Rand des Ver-
kehrsraumes (s. Anhang I, Fig. 8). 
2 

Für vorspringende und freitragende Bauteile gilt Art. 65 SBG. 

Art. 20 

1
 Von Gewässern ist - sofern der Bauabstand nicht durch eine Bau-

linie bestimmt ist - ein Gewässerabstand zu wahren. Bei fehlender 
March wird der Abstand von der oberen Böschungskante gemessen. 

Er beträgt 
a. 3 m vom Grabenbach 
b. 8 m von allen übrigen Gewässern 
2
 Die reglementarischen Grenz- und Gebäudeabstände (Art. 24 - 

29, Art. 48 GBR) gehen dem Gewässerabstand vor, sofern sie einen 
grösseren Abstand ergeben. Im Übrigen gilt Art. 48 des kantonalen 
Wasserbaugesetzes (WBG). 

Allgemeines 

Bauabstand von 
öffentlichen und 
privaten Strassen 
sowie von Fuss- 
und Radwegen 

Bauabstand von 
Gewässern 
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Art. 21 

1
 Der Waldabstand richtet sich nach dem Kantonalen Forstgesetz 

(FoG) und beträgt mind. 30 m. 
2
 Sind in einer genehmigten Ueberbauungsordnung Waldabstands-

linien auf einem abweichenden Abstand festgelegt, gehen diese dem 
allgemeinen Waldabstand nach Abs. 1 vor. 
3
 Parkwald sind aus dem Waldgebiet entlassene Flächen, deren 

Beschirmungsgrad jedoch erhalten bleiben muss. 

Art. 22 

1
 Unter Vorbehalt der Eisenbahngesetzgebung des Bundes ist ge-

genüber Grundstücken, die einer Eisenbahnunternehmung gehören, 
der Grenzabstand der Bauzone einzuhalten. 
2
 Von Industriegeleisen ist der technische Abstand gemäss Sicher-

heitsvorschriften der Eisenbahngesetzgebung einzuhalten. 

Art. 23 

Von Zonengrenzen sind die gleichen Abstände einzuhalten wie von 
benachbarten Grundstücken. 

 

III. Grenz- und Gebäudeabstände 

Art. 24 

1
 Bei der Erstellung von Bauten, welche den gewachsenen Boden 

um 1,2 m überragen, sind gegenüber dem nachbarlichen Grund die 
in Art. 48 GBR festgesetzten kleinen und grossen Grenzabstände 
sowie die Bauabstände für An- und Nebenbauten (Art. 25 GBR) zu 
wahren. 
2
 Der kleine Grenzabstand gilt für die Schmalseite und die beschat-

tete Längsseite eines Gebäudes. Für Gebäude ohne Wohn- und Ar-
beitsräume gilt er für alle Gebäudeseiten. 
3
 Der grosse Grenzabstand gilt für die besonnte Längsseite des 

Gebäudes. Er gilt nicht für bewohnte An- und Nebenbauten (Art. 25 
Abs. 1 GBR). Kann die besonnte Längsseite nicht eindeutig ermittelt 
werden (keine Seite mehr als 10 % länger als die andere), bestimmt 
die Baupolizeibehörde die Anordnung des grossen Grenzabstandes 
auf Antrag des Baugesuchstellers. Dabei darf der grosse Grenzab-
stand nicht im Sektor zwischen NW-N-NO liegen. 

Bauabstand vom 
Wald 

Bauabstand von 
Eisenbahnlinien 

Bauabstand von 
Zonengrenzen 

Allgemeines 
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4
 Der kleine Grenzabstand bezeichnet die zulässige kürzeste Ent-

fernung der Fassade (Umfassungswand) von der Grundstücksgren-
ze. Der grosse Grenzabstand wird rechtwinklig zur Fassade gemes-
sen. Nicht von der Umfassungswand, sondern von der äusseren 
Brüstung von Vorbauten wie Balkonen und dgl. ist zu messen, falls 
diese Vorbauten mehr als 50 % einer Fassade bedecken. (s. Anhang 
I, Fig. 17 und 18). 

Art. 25 

1
 Für bewohnte An- und Nebenbauten, wie gedeckte Sitzplätze, 

Gartenhallen und dgl., deren mittlere Gebäudehöhe 3,50 m und ihre 
Grundfläche 30 m

2 
nicht übersteigt, genügt allseitig ein Grenzab-

stand von 3,0 m. 
2
 In den Bauzonen dürfen unbewohnte An- und Nebenbauten bis 2 

m an die nachbarliche Grenze reichen, sofern ihre mittlere Gebäu-
dehöhe 4 m und ihre Grundfläche 60 m

2
 nicht übersteigt. Bewilli-

gungsfreie Bauten und Nebenanlagen haben einen Grenzabstand 
von 2 m einzuhalten. 
3
 Unbewohnte An- und Nebenbauten sowie bewilligungsfreie Bau-

ten dürfen an die Grenze gestellt werden, wenn der Nachbar zu-
stimmt oder wenn an ein nachbarliches, an der Grenze stehendes 
Nebengebäude angebaut werden kann. 

Art. 26 

1
 Für das fertige Terrain nicht überragende Bauten und Anlagen wie 

private Spielplatzeinrichtungen, Wege, Strassen, Parkplätze und dgl. 
gilt ein Grenzabstand von 1,0 m. Sie sind so anzulegen, dass weder 
durch ihre Benützung noch durch ihren Unterhalt nachteilige Einflüs-
se auf die Nachbargrundstücke entstehen (Tauwasser, Abgase, 
Lärm, Unfallgefahr). 
2
 Für offene Schwimmbecken ist ein Grenzabstand von 2,0 m ein-

zuhalten. 
3
 Mit Zustimmung des Nachbarn dürfen die in Abs. 1 und 2 genann-

ten Bauten und Anlagen unmittelbar an der Grenze errichtet werden. 
Gebäudeabstände sind keine zu berücksichtigen. 

Art. 27 

1
 Die Unterschreitung des reglementarischen Grenzabstandes be-

darf einer Ausnahmebewilligung nach Art. 26 BauG. Dabei darf der 
privatrechtliche Minimalabstand gemäss Art. 79 ff EGzZGB nicht un-
terschritten werden (s. Anhang I). 
2
 Keine Ausnahmebewilligung ist erforderlich und es ist auch die 

Unterschreitung des zivilrechtlichen Grenzabstandes möglich, falls 
der betroffene Nachbar dem Vorhaben schriftlich zustimmt (Näher-
baubebewilligung). Die Baubewilligungsbehörde kann einen im 
Grundbuch eingetragenen Dienstbarkeitsvertrag verlangen. 

Bauabstände für 
An- und Neben-
bauten 

Bauabstände für 
Tiefbauten und 
dgl. 

Unterschreiten 
der Bauabstände 
gegenüber nach-
barlichem Grund 
durch Bauteile; 
Näherbaurecht 
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3
 Bei der Einräumung von gegenseitigen Näherbaurechten braucht 

kein Gebäudeabstand eingehalten zu werden, sofern die benachbar-
ten Gebäude in ihrer Gesamtheit die zulässige Gebäudelänge nicht 
überschreiten. Wird die zulässige Gebäudelänge überschritten, darf 
der Gebäudeabstand nicht weniger als 6 m, bei dazwischenliegen-
dem grossen Grenzabstand nicht weniger als 10 m betragen (s. An-
hang I, Fig. 43). 
4
 Die Bestimmungen über An- und Nebenbauten (Art. 25 GBR), 

unterirdische Bauten (Art. 28 GBR) sowie Tiefbauten (Art. 26 GBR) 
bleiben vorbehalten. 

Art. 28 

1
 Vorspringende offene Bauteile wie Vordächer, Vortreppen, Balko-

ne jeder Art dürfen höchstens 1,5 m in den Grenzabstand hineinra-
gen, wenn die von ihnen bedeckte Fassadenfläche weniger als 50 % 
der Fassade ausmacht. 
2 

Für Einfriedungen, Stützmauern, Böschungen sowie Mist- und 
Jauchegruben gelten die Bestimmungen des EGzZGB auch als öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften der Gemeinde (s. Anhang I, Fig. 1-7). 
3
 Unterirdische Bauten, Bauteile und Anlagen dürfen direkt an die 

Grenze gestellt werden. 
4
 Unterirdische Bauten sind solche, welche das gewachsene Ter-

rain an keiner Stelle um mehr als 1,2 m überragen und höchstens 
eine Fassade freigelegt oder mit einem Zugang oder einer Zufahrt 
versehen ist. Weder freigelegte Fassade noch Zugang und Zufahrt 
dürfen innerhalb des kleinen Grenzabstandes liegen. 

Art. 29 

1
 Der Abstand zweier Gebäude muss wenigstens der Summe der 

dazwischenliegenden, für sie vorgeschriebenen Grenzabstände ent-
sprechen. Bei Gebäuden auf demselben Grundstück wird er berech-
net, wie wenn eine Grenze zwischen ihnen läge. Ausgenommen da-
von sind die Fälle gemäss Art. 27 Abs. 3 GBR. 
2
 Für unbewohnte An- und Nebenbauten im Sinne von Art. 25 Abs. 

2 und 3 GBR kann der Gebäudeabstand gegenüber Bauten auf 
demselben Grundstück, und mit Zustimmung der Nachbarn gegenü-
ber Nachbarbauten bis auf 2 m herabgesetzt werden, wenn nicht 
öffentliche Interessen entgegenstehen. 
3 

Gegenüber Bauten, die aufgrund früherer baurechtlicher Bestim-
mungen den nach diesem Reglement vorgeschriebenen Grenzab-
stand nicht einhalten, reduziert sich der Gebäudeabstand um das 
Mass des fehlenden Grenzabstandes. Die Baupolizeibehörde kann 
jedoch den Gebäudeabstand angemessen vergrössern, wenn sonst 
für das altrechtliche oder für das neue Gebäude die Beschattungsto-
leranzen gemäss Art. 22 BauV überschritten würden. 

Anlagen und Bau-
teile im Grenzab-
stand; Bauab-
stände für unterir-
dische Bauten 

Gebäudeabstand 
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4
 Vorbehalten bleibt die Befugnis zum Zusammenbau gemäss Art 

14 Abs. 3 GBR und Art. 15 GBR (Gestaltungsfreiheit). 

 

IV. Baugestaltung 

Art. 30 

1
 Bauten und Anlagen sind hinsichtlich ihrer Gesamterscheinung, 

Lage, Proportionen, Dach- und Fassadengestaltung, Material- und 
Farbwahl so auszubilden, dass sie sich gut in das Orts- und Land-
schaftsbild einfügen. 
2
 Baugesuche können vor ihrer abschliessenden Behandlung durch 

die zuständige Baubewilligungsbehörde
1)

 einer ästhetischen Begu-
tachtung unterzogen werden (Art. 56 Abs. 3 und 4).

2)
 

3
 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen für das Ortsbildschutzge-

biet gemäss Art. 56. 

Art. 31 

1
 Die Gebäudelänge und Gebäudetiefe der Gebäude oder Gebäu-

degruppen, sind auf die in Art. 48 GBR genannten Masse be-
schränkt. 

Nicht zur Gebäudelänge und Gebäudetiefe gerechnet werden 

 
a. An- und Nebenbauten nach Art. 25 GBR; 
b. Anlagen und Bauteile gemäss Art. 28 GBR; 
c. unbeheizte eingeschossige Wintergärten folgender Breiten: 
 - bis zu 5,0 m bei Fassadenlängen von max. 15,0 m; 
 - bis zu einem Drittel der Fassadenlänge bei Fassadenlängen  
 über 15,0 m; 
d. Erker von einer Tiefe bis 2 m und einer Breite von höchstens 

einem Drittel der betreffenden Fassadenbreite, soweit diese erst 
ab einem oder mehreren Geschossen über dem fertigen Terrain 
in Erscheinung treten. 

Die Bedeckung der Fassadenfläche mit Bauteilen gemäss lit. a. bis 
d. darf 50 % der Fassade nicht erreichen; andernfalls ist die Vorder-
kante dieser Bauteile für die Bemessung der Gebäudelänge und 
Gebäudetiefe massgebend. 
2
 Die Gebäudetiefe wird senkrecht zur Gebäudeseite gemessen, 

deren Länge das Mass der zulässigen Gebäudetiefe überschreitet. 
Bei im Grundriss gestaffelten oder abgewickelten Gebäuden, ist die 
Gebäudetiefe in jedem einzelnen Bauteil einzuhalten. 

                                                           
1)
 Fassung vom 01.01.2010 

2)
 Fassung vom 3.10.2002 

Allgemeines 

Gebäudelänge, 
Gebäudetiefe 
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3
 Bei Gebäuden mit unregelmässigen Grundrissen ist die Gesamt-

länge am flächenmässig kleinsten umschriebenen Rechteck zu mes-
sen (s. Anhang I, Fig. 19 - 22). 

Art. 32 

1 
Die Gebäudehöhe wird in den Fassadenmitten gemessen, und 

zwar vom gewachsenen Boden bis zur Schnittstelle der Fassaden-
flucht mit Oberkante des Dachsparrens, bei Flachdächern bis ober-
kant offene oder geschlossene Brüstung. Abgrabungen für Hausein-
gänge und Garageeinfahrten, mit einer Breite kleiner als 5,0 m sowie 
Giebelfelder werden nicht an die Gebäudehöhe angerechnet. 
2
 Die zulässige Gebäudehöhe darf auf keiner Gebäudeseite über-

schritten werden. Bei Bauten am Hang ist talseitig eine Mehrhöhe 
von 1,0 m gestattet. Als Hang gilt eine Neigung das gewachsenen 
Bodens, die in der Falllinie gemessen, innerhalb des Gebäudegrund-
risses wenigstens 10 % beträgt. 
3
 Wenn es die Höhe der Kanalisation oder die Lage des Grundwas-

serspiegels erfordern, kann die Gebäudehöhe um höchstens 1 m 
erhöht werden. Bei Inanspruchnahme der Mehrhöhe muss die Um-
gebungsgestaltung derjenigen des Nachbargrundstückes angepasst 
werden. 
4
 Die zulässige Gebäudehöhe darf nicht durch nachträgliche Ab-

grabungen überschritten werden. 

Art. 33 

1
 Bei Gebäuden, deren Schnittlinie zwischen Fassadenflucht und 

Oberkante des Dachsparrens (bei Flachdachbauten Oberkante der 
Brüstung) in der Höhe gestaffelt ist und bei Bauten, die im Grundriss 
gestaffelt sind, ist die Gebäudehöhe für jeden dieser Gebäudeteile 
gesondert zu messen. 
2
 Als Staffelung gilt eine Gebäudeversetzung bzw. ein Vor- und 

Rücksprung ab 2,0 m. Fassadenrücksprünge, gebildet durch Balko-
ne, Sitzplätze und dergleichen werden nicht berücksichtigt. 

Art. 34 

1 
Als Geschosse zählen das Erdgeschoss und die Obergeschosse. 

2
 Das Kellergeschoss zählt als Geschoss, wenn die Grundfläche 

der hier untergebrachten Wohn- und Arbeitsräume mehr als 50 % 
der Bruttogeschossfläche eines Normalgeschosses ausmacht oder 
es im Mittel aller Fassaden, bis oberkant Erdgeschossboden, den 
fertigen Boden um mehr als 1,2 m überragt. Abgrabungen für Haus-
eingänge und Garageeinfahrten, welche insgesamt nicht mehr als 5 
m pro Fassadenseite betragen, werden nicht angerechnet (s. An-
hang I, Fig. 35 und 36 und Fig. 39 bis 42). 

Gebäudehöhe 

Gestaffelte Ge-
bäude 

Geschosse 
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3
 Der Dachausbau zählt als Geschoss, wenn die Kniewandhöhe in 

der Fassadenflucht von oberkant fertigem Dachgeschossfussboden 
bis oberkant Dachsparren gemessen, 1,2 m überschreitet. 

 

Art. 35 

Der Einbau von Wohn- und Arbeitsräumen im Dachraum ist zulässig. 

Art. 36 

1
 Das Orts- und Strassenbild störende Dachformen und die Ver-

wendung glänzender oder sonstwie auffälliger Bedachungsmateria-
lien sind untersagt. 
2
 Die Dachneigung darf bei Hauptbauten minimal 20

o
 und maximal 

40
o
 nicht unter- bzw. nicht überschreiten. Bei reinen Pultdächern von 

Hauptbauten beträgt die maximale Dachneigung 35
o
. 

3
 Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachflächenfenster sind 

gestattet. Diese dürfen zusammen nicht mehr als 
1
/2 der Fassaden-

länge des obersten Geschosses aufweisen. Uebereinander in der 
gleichen Dachfläche angeordnete Dachaufbauten und Dachein-
schnitte sind nicht gestattet. 
4
 Dachaufbauten dürfen nicht über die Fassadenfläche hinausragen 

und dürfen mit keinem Teil näher als 60 cm an eine First-, Grat- oder 
Kehllinie oder an ein Nachbargebäude heranreichen. Die Bedachun-
gen sollen sich in der Farbe der Dachfläche angleichen. 
5
 Sonnenkollektoren sind grundsätzlich auf Dach- und Fassadenflä-

chen von Anbauten anzubringen. Eignen sich diese Flächen nicht 
oder sind sie nicht vorhanden, so sind die Kollektoren sorgfältig in 
die Dachfläche des Hauptgebäudes zu integrieren, wobei die kom-
pakte Anordnung der Kollektoren einerseits und eine geschlossene, 
ruhige Gesamtwirkung andererseits zu beachten sind. Die Maximal-
masse und Mindestabstandvorschriften für Dachflächenfenster 
kommen nicht zur Anwendung. Sonnenkollektoren sollen keine 
Blendwirkung auf Nachbarliegenschaften haben. 
6
 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Ortsbildschutz-

gebiet (Art. 56 GBR). 

Art. 37 

1
 Auf Flachdachbauten kann ein Attikageschoss erstellt werden. 

2 Das Attikageschoss ist - Treppenhaus und Lift ausgenommen - 
allseitig um mindestens 2 m von der Fassade des darunterliegenden 
Geschosses zurückzunehmen. 
3
 Die Fassade des Attikageschosses darf, von Oberkante Flach-

dach bis oberkant Attikadecke gemessen, nicht höher als 3 m sein. 
Sie wird bei der Bestimmung der Gebäudehöhe (Art. 32 GBR) nicht 
mitgezählt. 

Dachausbau 

Dachgestaltung 

Flachdachbauten 
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4
 Ueber das Attikageschoss dürfen Liftbauten, Lichtkuppeln und 

dergleichen um maximal 1,5 m hinausragen. 

V. Gesundheit, Energie 

Art. 38 

1
 Für den Lärmschutz und die Luftreinhaltung sind die entspre-

chenden Verordnungen des Bundes, des Kantons und allfällige 
kommunale Reglemente massgebend. 
2
 Soweit im Zonenplan und in Ueberbauungsordnungen nichts ab-

weichendes festgestellt ist, gelten für die einzelnen Nutzungszonen 
die in den Zonenvorschriften festgelegten Empfindlichkeitsstufen 
(Art. 48 GBR). 

Art. 39 

1
 Gruppenüberbauungen und Einzelgebäude sind so zu planen und 

auszuführen, dass sie mit möglichst geringem Aufwand an Energie 
erstellt, benutzt und unterhalten werden können (Art. 16 EnG). 
2
 In Ueberbauungsordnungen kann die Erstellung der Energiever-

sorgung nach einem gemeinsamen, von der Gemeinde zu genehmi-
genden Konzept mit gemeinsamer Wärmeerzeugungsanlage vorge-
schrieben werden (Art. 13 EnG). 
3
 Bei der Gestaltung der Gebäude ist der passiven Energienutzung 

durch die Sonneneinstrahlung Rechnung zu tragen (Dachgestaltung, 
Fensteranordnung und -grösse, Wintergarten usw.). 
4 

Bei wesentlicher Aenderung oder Erneuerung von bestehenden 
Bauten und Anlagen sind die neuen Anforderungen an den Wärme- 
und Kälteschutz gemäss allgemeiner Energieverordnung einzuhalten 
(energietechnischer Massnahmennachweis). 

 

Lärmschutz, Luft-
reinhaltung 

Energie 
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D. Zonenvorschriften 

I. Allgemeines 

Art. 40 

1
 Die Zonenvorschriften bestimmen Art, Grad, und Bedingungen der 

in den Bauzonen des Zonenplanes vorgesehenen baulichen Nut-
zung. 
2
 Für die jeweils den einzelnen Zonen zugschriebenen baupolizeili-

chen Masse gilt die Tabelle von Art. 48 GBR. 

 

II. Bauzonen 

Art. 41 

1
 Die Wohnzonen sind der Wohnnutzung vorbehalten. 

2
 In den Wohnzonen W2 und W3 sind ruhige Gewerbebetriebe so-

wie kleine und ruhige Dienstleistungsbetriebe zugelassen. 
3
 Die gewerbliche Nutzung darf max. 30 % der gesamten Bruttoge-

schossfläche betragen. Der Wohnanteil kann übertragen werden. 
Für die Nutzungsübertragung gelten Art. 94 und 95 BauV. 
4
 In der Wohnzone W3 sind ausschliesslich Mehrfamilienhäuser zu 

erstellen. 
5
 Die in den Zonen W2 und W3 bei Inkrafttreten dieses Reglemen-

tes bestehenden und nach bisherigem Recht bewilligten Gewerbebe-
triebe dürfen erneuert und, so weit dies aus betrieblichen Gründen 
notwendig ist, auch erweitert werden, sofern die übrigen Bauvor-
schriften der entsprechenden Zone (z. B. baupolizeiliche Masse ge-
mäss Art. 48 GBR, Lärmempfindlichkeitsstufen) eingehalten sind. 

Art. 42 

1
 In den Wohn- und Gewerbezonen WG2 und WG3 sind Wohnbau-

ten, Dienstleistungsbetriebe und Bauten mässig störender Betriebe 
zugelassen. 
2
 Mindestens 25 % der gesamten Bruttogeschossfläche ist der ge-

werblichen Nutzung oder Dienstleistungsbetrieben vorbehalten. Der 
Gewerbeanteil kann übertragen werden. Für die Nutzungsübertra-
gung gelten Art. 94 und 95 BauV. 

Bedeutung und 
Geltung 

Wohnzonen W2, 
W3 

Wohn-
/Gewerbezonen 
WG2, WG3 
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Art. 43 

1
 Die Kernzone umfasst den gestalterisch empfindlichen und histo-

risch gewachsenen Ortskern. 
2
 In den Kernzonen K2, K3, und K4 sind Wohn-, Büro- und Ge-

schäftsbauten sowie mässig störende Gewerbebetriebe zugelassen. 
Industriebauten und gewerbliche Fabrikationsbetriebe sowie alle üb-
rigen Bauten und Anlagen, welche Charakter und Qualität der Kern-
zone beeinträchtigen, sind untersagt. 

Art. 44 

1 
In den Arbeitszonen ArZI, ArZII, ArZIII und ArZIV

2)
 sind Bauten 

und Anlagen für Arbeitstätigkeiten in den Sektoren Dienstleistungen, 
Gewerbe und Industrie zugelassen. 
2
 Ausgeschlossen sind: Einkaufszentren, Werkhöfe mit mehr als 

5ô000 m
2
 Fläche, Auslieferungslager und dergleichen. 

3
 Wohnungen für das betriebsnotwendige an den Standort gebun-

dene Personal sind zugelassen, sofern durch geeignete Vorkehrun-
gen für wohnhygienisch tragbare Verhältnisse gesorgt wird (Immissi-
onsschutz). 
4
 Im Uebergangsbereich zwischen Arbeitszonen und Wohn- sowie 

Wohn-/Gewerbezonen sind Betriebe, die zu stärkeren Einwirkungen 
führen, als sie in den Wohnzonen geduldet werden müssen, nicht 
zugelassen. 
5
 Gegenüber Wohn-, Wohn-/Gewerbezonen, Zonen für öffentliche 

Nutzungen und Grünzonen sind die entsprechenden Grenzabstands-
flächen vollständig zu begrünen und zu bepflanzen. Der Bepflan-
zungsplan mit Angabe der zu pflanzenden Bäume sowie des Reali-
sierungszeitraumes ist mit den Bauakten im Doppel einzureichen. 

Art. 45 

1
 Die Zonen für öffentliche Nutzungen sind für Bauten und Anlagen 

im öffentlichen Interesse bestimmt. Bestehende andere Bauten und 
Anlagen dürfen nur unterhalten werden. 
2
 In den einzelnen Gebieten gelten folgende Bestimmungen: 

 

ZöN 
Nr 

Zweckbestimmung Grundzüge der Ueberbauung und der 
Gestaltung 

ES 
LSV 

1 Werkhof des Kantona-
len Tiefbauamtes 

Ergänzungs- und Erweiterungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der ArZII 

III 

                                                           
1)
 Eingefügt am 22.01.2001 

2) Eingefügt am 22.01.2001  

Kernzonen  
K2, K3, K4 

Arbeitszonen 
ArZI, ArZII, ArZIII, 
ArZIV

1) 

Zonen für öffentli-
che Nutzungen 
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ZöN 
Nr 

Zweckbestimmung Grundzüge der Ueberbauung und der 
Gestaltung 

ES 
LSV 

2 Landwirtschaftliche 
Schule Schwand 

Ergänzungs- und Erweiterungsbauten 

im Rahmen der Zweckbestimmung und 
der Vorschriften der Zone WG3 unter 
Berücksichtigung des Landschaftsbildes 
und der Erhaltenswürdigkeit des 
ĂSchwandstockñ 

III 

3 Friedhof mit Abdan-
kungshalle 

Erweiterung der Abdankungshalle im 
Rahmen der Zweckbestimmung der Vor-
schriften der Zone W2 

Die Hecke ist zu erhalten und zu pflegen
1) 

II 

4 Heimstätte Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung der Vor-
schriften der Zone W2 

II 

5 Schul-, Sport- und Frei-
zeitanlage mit Mehr-
zweckplatz 

Erweiterungs- und Ergänzungsbauten  

der Zweckbestimmung entsprechend, im 
Rahmen der Vorschriften der Zone K3 

II 

6 Kindergarten mit Mehr-
zweckraum 

Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone W2 

II 

7 Alterssiedlung und 
Pfarrhaus 

Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone WG2 sowie der 
Lärmschutzverordnung 

II 

8 Schützenhaus mit Zivil-
schutzanlage, Truppen-
unterkunft und Parkplatz 

Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone W2 sowie der 
Lärmschutzverordnung 

III 

9 Heimstätte Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone W2 

II 

10 Personalhaus Erweiterungsbauten gemäss Vorschriften 
der Zone W3 

II 

11 Spital und Pflegeheim Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone W3 

I 

12 Parkplatz Spital Oberirdische Bauten untersagt, Ange-
messene Bepflanzung mit Hochstamm-
bäumen, insbesondere entlang der Gren-
ze zur LWZ 

- 

13 Schul- und Sportanlage 
mit Turnhallen, Zivil-
schutzanlage, Energie-
zentrale 

Ergänzungs- und Erweiterungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone W3 unter Berück-
sichtigung erhaltenswerter Baumbestän-
de 

II 

                                                           
1) Eingefügt am 27.01.2000  
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ZöN 
Nr 

Zweckbestimmung Grundzüge der Ueberbauung und der 
Gestaltung 

ES 
LSV 

14 Heimstätte Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone W2 unter Berück-
sichtigung der erhaltenswerten Baumbe-
stände 

II 

15 Kindergarten Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone W2 

II 

16 Heimstätte Erweiterungsbauten um Rahmen der 
Zweckbestimmung und der Vorschriften 
der Zone W3 

II 

17 Reservefläche für ge-
meindeeigene Nutzun-
gen 

Ueberbauung mit Bauten öffentlicher 
Nutzung im Rahmen der Vorschriften der 
Zone K3 und unter Berücksichtigung der 
Schutzbestimmungen bezüglich des 
Ortsbildes 

II 

18 Kirchgemeindehaus Bauliche Massnahmen unter Berücksich-
tigung der Schutzwürdigkeit des Baus 

II 

19 Altersheim mit Zivil-
schutzanlage und Frei-
zeithaus 

Erweiterungsbauten im Rahmen der 
Zweckbestimmung und der Vorschriften 
der Zone K3. Freizeithaus: bauliche Ver-
änderungen unter Berücksichtigung der 
Schutzwürdigkeit 

II 

20 öffentlicher Parkplatz Oberirdische Bauten untersagt. Bepflan-
zung entlang der Westgrenze 

 

21 Gemeindesaal mit Res-
taurant, Werkhof, Ju-
gendhäuser, Kinder-
spielplatz, öffentlicher 
Parkplatz 

 

Bauliche Massnahmen unter Berücksich-
tigung der Schutzwürdigkeiten 

der Bauten. Ergänzungsbauten des 
Werkhofes in eingeschossiger Bau- 

weise. Schutz und Ergänzung des erhal-
tenswerten Baumbestandes 

III 

22 Wehrdienstmaga-
zin/Telecom-
Telefonzentrale 

Erweiterungsbauten im Rahmen der 
Zweckbestimmung und der Vorschriften 
der Zone K3 

III 

23 Kirche Bauliche Massnahmen unter Berücksich-
tigung der Schutzwürdigkeit der Kirche 

II 

24 Pfarrhaus und Parkplatz Nebenbauten zu Pfarrhaus im Rahmen 
der Vorschriften der An- und Nebenbau-
ten (Art. 25 GBR) unter Berücksichtigung 
der erhaltenswerten Baumbestände 

II 

25 Kindergarten mit Mehr-
zweckraum 

Erweiterungsbauten im Rahmen der 
Zweckbestimmung und der Vorschriften 
der Zone W2 

II 

26 ARA- und Tierkadaver-
sammelstelle 

Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone ArZII 

III 
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ZöN 
Nr 

Zweckbestimmung Grundzüge der Ueberbauung und der 
Gestaltung 

ES 
LSV 

27 Kindergarten mit Mehr-
zweckraum 

Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Zone W2 

II 

28 Reservefläche für ge-
meindeeigene Nutzun-
gen 

Ueberbauung mit Bauten öffentlicher 
Nutzung im Rahmen der Vorschriften der 
Zone W3 

II 

29
1) 

Heim mit Pflegenutzung, 
Ateliers sowie Annex-
bauten 

 

Neu- und Ergänzungsbauten im Rahmen 
der Vorschriften der Zone W3. 
 
Maximale Geschosszahl: 3 Geschosse, 
über dem 3. Geschoss sind keine Attika / 
Dachbauten gestattet. 
 
Einordnung und Gestaltung unter Rück-
sichtnahme auf das schützenswerte 
(Neuhus 1) und die erhaltenswerte Bau-
objekte (Neuhus 1A, 1B) sowie deren 
Ensemblewirkung als Baugruppe. Der 
Gartenbereich westlich des Landsitzes 
(Neuhus 1) ist von Neubauten freizuhal-
ten. 
Parkähnliche Gestaltung. Auf Baumbe-
stände ist Rücksicht zu nehmen. 
 
Für lärmempfindliche Nutzungen (Art. 2 
Abs. 6 der Lärmschutzverordnung) sind 
geeignete Lärmschutzmassnahmen zu 
treffen und im Baubewilligungsverfahren 
nachzuweisen. Mit den Massnahmen sind 
im bezeichneten Immissionsgebiet zwi-
schen Lärmquelle (Eisenbahn) und Räu-
me mit lärmempfindlichen Nutzungen 
mindestens folgende Schallpegeldifferenz 
in (dBA) zu erzielen: 
 
Westfassade: EG 3dBA, 1. und 2. OG 
5dBA Süd- und Nordfassade: 1. und 2. 
OG 2dBA. 

III 

30 Kirchgemeindehaus Erweiterungsbauten im Rahmen der 
Zweckbestimmung und der Vorschriften 
der Zone W2 

II 

31
2) 

Psychiatriezentrum 
Münsingen 

Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und des 
vorgesehenen baulichen Gesamtkonzep-
tes unter Berücksichtigung der erhal-
tenswerten Baumbestände 

I 

32 Kindergarten und Quar-
tierbegegnungsstätte 

Neubau im Rahmen der Zweckbestim-
mung und der Vorschriften der Zone W2 

II 

   

1) 
Fassung vom 26.06.2006 

2)
 Fassung vom 16.07.2007 
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ZöN 
Nr 

Zweckbestimmung Grundzüge der Ueberbauung und der 
Gestaltung 

ES 
LSV 

33 Mehrfachturnhalle, 
Schul- und Sportanla-
gen 

Neubauten im östlichen Arealteil im Rah-
men der Zweckbestimmung und der Vor-
schriften der Zone ArZII, Gebäudelänge 
max. 50 m 

III 

34 Kindergarten mit Mehr-
zweckraum 

Erweiterungsbauten im Rahmen der 
Zweckbestimmung und der Vorschriften 
der Zone W2 

II 

35 Kirche Erweiterungsbauten im Rahmen der 
Zweckbestimmung 

II 

36 Pfarrhaus Erweiterungs- und Ergänzungsbauten im 
Rahmen der Vorschriften der Zone W2 

II 

37
1) 

Verwaltungsgebäude Ergänzungs- und Erweiterungsbauten im 
Rahmen der Zweckbestimmung und der 
Vorschriften der Kernzone K2 

III 

 

 

 
 

Art. 46 

1
 In den Zonen für Sport- und Freizeitanlagen gelten für Nutzungen, 

Bauten und Anlagen die Bestimmungen von Art. 78 BauG. 
2 

In den einzelnen Gebieten gelten folgende Bestimmungen: 

 

ZSF 
Nr 

Zweckbestimmung Grundzüge der Ueberbauung und 
der Gestaltung 

ES 

LSV 

1 Sportanlagen Ergänzungs- und Erweiterungsbau-
ten im Rahmen der Zweckbestim-
mung in eingeschossiger Bauweise 
und der Vorschriften der Zone ArZII 

II 

2 Tennisplätze mit 
Tennishalle, Richt-
strahlantenne 

Erweiterungs- und Ergänzungbau-
ten im Rahmen der Zweckbestim-
mung und der Vorschriften der Zo-
ne ArZII 

II 

3 Pfadiheim
2)
, Sportan-

lagen 
Bauten im Rahmen der Zweckbe-
stimmung in eingeschossiger Bau-
weise mit einem minimalen Grenz-
abstand von 5.00 m und einer Ge-
bäudehöhe von maximal 5.00 m

2)
. 

Keine Beeinträchtigung der Anten-
nenanlage 

II 

                                                           
1) Eingefügt am 14.10.2003  
2)
 Eingefügt am 14.11.2007 

Zonen für Sport- 
und Freizeitanla-
gen 
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ZSF 
Nr 

Zweckbestimmung Grundzüge der Ueberbauung und 
der Gestaltung 

ES 

LSV 

4 Reitplatz Nebenbauten im Rahmen der 
Zweckbestimmung in eingeschos-
siger Bau- weise mit einem minima-
len Grenzabstand von 5.00 m. Kei-
ne Beeinträchtigung der Antennen-
anlage und des Uferbereiches ent-
lang der Giesse. 

II 

5 

6 

7 

Hornusserplatz 

Reitplatz 

Anlagen für Kleintier-
haltung 

Nebenbauten im Rahmen der 
Zweckbestimmung in eingeschos-
siger Bauweise mit einem Grenz-
abstand von 5.00 m 

- 

8 Reithalle und Reit-
platz 

Erweiterungs- und Ergänzungsbau-
ten im Rahmen der Zweckbestim-
mung und der Vorschriften der Zo-
ne ArZII 

 

II 

Art. 47 

1
 In den Grünzonen sind nur unterirdische Bauten sowie Bauten für 

die Pflege der Grünzone gestattet. Die Grünzonen sind naturnah zu 
gestalten. 
2
 Bestehende Bauten dürfen nur unterhalten werden. 

3
 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II. 

Art. 48 

1
 Für die Bauzonen gelten ï unter Vorbehalt der nachstehenden 

Absätze ï folgende kleinen Grenzabstände (kGA), grossen Grenz-
abstände (gGA), Gebäudehöhen (GH), Gebäudelängen (GL), Ge-
bäudetiefen (GT), Geschosszahlen (GZ), Ausnützungsziffern (AZ), 
Grünflächenziffern (GFZ) und Lärmempfindlichkeitsstufen (ES): 

Grünzonen 

Baupolizeiliche 
Masse 
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Zone kGA  gGA GH GL GT GZ AZ GFZ E
S 

 

Wohnzone W2 5 m 10 m   7,0 m 30 m 13 m 2 - 45 % II 

Wohnzone W3 6 m 12 m 10,5 m 40 m - 3 0,5 ï 0,7ñ - II 

Wohn-Gewerbezone 
WG2 

5 m 10 m   8,2 m 30 m 13 m** 2 - 40 %++ III 

Wohn-Gewerbezone 
WG3 

6 m 12 m 11,5 m 40 m - 3 0,6 ï 0,8ñ - III 

Kernzone K2 5 m 10 m   7,0 /  30 m - 2 - -  

     8,0 m*       

Kernzone K3 6 m 12 m 10,5 / 40 m - 3 - - III 

   11,0 m*       

Kernzone K4 6m 12 m 12,0 / 40 m - 4 - - III 

   14,0 m*       

Arbeitszone ArZI ½GH+ ½GH+   7,0 m - - - - 15 % III 

Arbeitszone ArZII ½GH+ ½GH+ 12,0 m - - - - 15 % III 

Arbeitszone ArZIII ½GH+ ½GH+ 18,0 m - - - - 15 % III 

Arbeitszone ArZIV
1) 

½GH+ ½GH+ 16,0 m - - - - 15 % III 

 
+ Gebäudehöhe, min. 6 m gegenüber andern Zonen 
++ bei Gewerbeanteil über 50 %: GFZ = 30 % 
 
* Masse für Bauten mit gewerblicher Nutzung im Umfang von min. 60 % ihrer 

Bruttogeschossfläche 
 
** ausgenommen im Erdgeschoss bei ausschliesslich gewerblicher Nutzung 
 
" Die untere AZ darf nicht unterschritten, die obere AZ nicht überschritten wer-

den. 

                                                           
1) Eingefügt am 22.01.2001  

 
2
 Die Messweise der Grenz- und Gebäudeabstände, der Gebäude-

länge und der Gebäudetiefe, insbesondere bei im Grundriss gestaf-
felten Gebäuden, richtet sich nach den grafischen Darstellungen im 
Anhang I dieses Reglementes (Fig. 19 - 22). 
3
 Die Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen ES richtet sich 

nach Art. 43 Abs. 1 der Lärmschutzverordnung (LSV). Die im Zo-
nenplan als lärmvorbelastet bezeichneten Gebiete sind im Sinne von 
Art. 43 Abs. 2 LSV der ES III zugeteilt. 
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III. Zonen mit landwirtschaftlicher Nutzung 

Art. 49 

1
 Die Landwirtschaftszone umfasst das Land, welches landwirt-

schaftlich oder für den Gartenbau genutzt wird, oder im Gesamt-
interesse genutzt werden soll. Wald, Gewässer und landwirtschaft-
lich nicht nutzbare Flächen gehören nicht dazu. 
2
 Es gelten die Lärmschutzbestimmungen für die Empfindlichkeits-

stufe ES III. 
3
 Das Bauen in der Landwirtschaftszone richtet sich nach den Vor-

schriften des Raumplanungsgesetzes und des kantonalen Bauge-
setzes. 
4
 Soweit mit dem übergeordneten Recht vereinbar, gelten ergän-

zend die folgenden Bestimmungen: 

 
a. Bauten haben sich bezüglich Dachform, Volumen, Baumaterial 

und Farbgebung den bestehenden Bauten anzupassen und in das 
Orts- und Landschaftsbild gut einzufügen. 

b. Für die Wohnbauten gilt W2, für alle übrigen Bauten WG3. 

Art. 50 

1
 Für die Bauernhofzone gelten Art. 85 BauG und sinngemäss die 

Vorschriften dieses Reglementes über die Landwirtschaftszone. 
2
 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe III. 

 

IV. Spezielle Ordnungen 

Art. 51 

1
 Zonen mit Ueberbauungsordnung sind Gebiete, für die eine 

rechtskräftige Ueberbauungsordnung, bzw. ein Ueberbauungsplan 
mit Sonderbauvorschriften besteht, die durch dieses Baureglement 
nicht aufgehoben werden. 
2
 Für Art und Mass der Nutzung sowie für die Gestaltung bleiben 

die Bestimmungen der Ueberbauungsordnung bzw. der Sonderbau-
vorschriften massgebend. Vorbehalten bleiben die in Art. 73 dieses 
Reglementes festgelegten Aenderungen bestehender Vorschriften. 

Landwirtschafts-
zone 

Bauernhofzone 

Zonen mit Ueber-
bauungsordnung 
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3
 Es gelten folgende Empfindlichkeitsstufen (Art. 43, Abs. 1 LSV): 

 
  

a) UeO "Am Stutz, Sektor A und B" ES II 

b) UeO "Höhenacker" ES II 

c) UeO "Vogelacker" ES II 

d) UeO "Chutzenweg" ES II 

e) UeO "Tägertschistrasse/Thunstrasse" ES III 

f) UeO "Bernstrasse 1 - 5" ES III 

g) UeO "Bernstrasse 20/22"   

  1 Bautiefe entlang Bernstrasse ES III 

  übriges Gebiet ES II 

h) UeO "Bernstrasse 21" ES III 

i) UeO "Dorfmattweg" ES II 

j) UeO "Eigermatte I" ES II 

k) UeO "Eigermatte II" ES II 

l) UeO "Matte" ES II 

m) UeO "Gurnigelstrasse, Sektor A" ES II 

n) UeO "Chr. Soltermann, Hintergasse" ES III 

 

 

Art. 52 

1
 Das Bauen in einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) setzt eine 

rechtskräftige Ueberbauungsordnung (UeO) voraus. Vor deren Er-
lass dürfen nur Bauvorhaben bewilligt werden, die den Planungs-
zweck nicht beeinträchtigen; vorbehalten bleibt Art. 95 Abs. 4 BauG. 
2
 Ueberbauungsordnungen, die sich nur über einen Teil der Zone 

erstrecken, sind zulässig, wenn ihr Perimeter an überbautes Gebiet 
angrenzt. Die Weiterführung der Erschliessung und die Erweiterung 
der Gemeinschaftsanlagen zugunsten des Restgebietes müssen 
gewährleistet sein. 
3
 Die in Art. 53 GBR beschriebenen ZPP sind Zonen nach Art. 

93/94 BauG, die in Art. 54 GBR beschriebenen ZPP sind Zonen 
nach Art. 95 BauG. 
4
 Die im Ortsbildschutzgebiet enthaltenen Zonen mit Planungs-

pflicht K1 bis K11 gelten als Zonen im Sinne von Art. 95 BauG. Als 
Ersatzordnung kommen bei zweimaliger Ablehnung der Ueber-
bauungsordnung die im Zonenplan dargestellten Kernzonen K2, K3 
und K4 zum Tragen. 

Zonen mit Pla-
nungspflicht ZPP, 
Allgemeines, 
Mehr-
wetabschöpfung 
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5
 Zwischen der Gemeinde und den Grundeigentümern im Wir-

kungsbereich der ZPP sind Verhandlungen über Infrastrukturverträ-
ge sowie die teilweise Abschöpfung von Planungsvorteilen gemäss 
Art. 142 BauG zu führen. Ausgangslage für die Berechnung des 
Mehrwertes ist die Differenz zwischen der nach bisherigem Recht 
zulässigen Nutzung und der gemäss ZPP effektiv realisierbaren Nut-
zung. Die Verhandlungsergebnisse werden in einem Vertrag festge-
halten; dieser muss vor der Beschlussfassung der Ueberbauungs-
ordnung gegenseitig unterzeichnet sein. 

Art. 53 

1
 Die ZPP Nrn. A - J sind Zonen nach Art. 93/94 BauG. 

2
 ZPP A, "Sägegasse" 

Planungszweck: 

Schaffung einer dichten Wohnüberbauung mit hoher Wohnqualität. 

 

Art der Nutzung: gemäss Bestimmungen für die Zone W3. 

Mass der Nutzung: Ausnützungsziffer min. 0,5 bis max. 0,7. 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- einheitliche Architektur 

- attraktive, naturnahe Gestaltung der Aussenräume 

- überdeckte
1)

 Parkierung, ausgenommen für Besucher 

 

Empfindlichkeitsstufe: II 

 
3
 ZPP B, "Industriestrasse" 

Planungszweck: 

- Gewährleistung einer sinnvollen baulichen Weiterentwicklung des  

 bestehenden Gewerbes und des bestehenden Wohnungsbaues 

- optimale Erschliessung der Grundstücke 

- Eine zusätzliche Fuss- und Fahrradverbindung Richtung Nord-
 Süd ist anzustreben. 

 

Art der Nutzung: 

Gewerbebetriebe sowie Dienstleistungen und gewerbebedingte 
Wohnnutzung; Einkaufszentren sowie Auslieferungslager sind nicht 
gestattet. 

                                                           
1)
 Fassung vom 31.05.1995 

Zonen mit Pla-
nungspflicht ZPP 
nach Art. 93/94 
BauG("Gemeinde-

ratszonen") 
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Mass der Nutzung: 

- Nordöstlich der im Zonenplan gestrichelten Linie: 
Gebäudehöhe: 16 m, Gebäudelänge: unbeschränkt, Geschoss-
zahl: frei, Grenzabstand: 6 m bzw. 3 m für das Gebiet zwischen 
SBB und Industriestrasse 

- Südwestlich der im Zonenplan gestrichelten Linie: 
Gebäudehöhe: 12 m, Gebäudelänge: 40 m, Geschosszahl: 3, 
Grenzabstand: 6 m 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- Zwischen SBB-Areal und Industriestrasse ist eine geschlossene 
Bauweise mit Gewerbebauten anzustreben 

- Gegenüber Wohnzonen sind die Grenzabstandsflächen vollstän-
dig zu begrünen und mit Hochstämmern zu bepflanzen 

 

 Empfindlichkeitsstufe: III 
 
 
4
 ZPP C, D und E "Erlenau": 

Die Pläne Nrn. 518.1, 518.3 und 518.5, Massstab 1:2000 vom Juli 
1990 gelten als Richtlinien für die vorgesehene Ueberbauung und 
Gestaltung von Bauten, Aussenräumen und Erschliessungsanlagen.  

Vor der Ausarbeitung der einzelnen Ueberbauungsordnungen ist ein 
Richt-plan 1:500 über das ganze Gebiet Erlenau durch den Gemein-
derat zu beschliessen. Dieser regelt insbesondere die Erschliessung, 
Ver- und Entsorgung. Im Planerlass- und im Baubewilligungsverfah-
ren zieht der Gemeinderat unabhängige Fachleute zur Beratung bei. 

 

Zweck: 

- Schaffung einer verdichteten Gewerbe- und Wohnüberbauung 

- optimale Eingliederung der Ueberbauung in die Landschaft und 
das Siedlungsbild 

- Schaffung attraktiver Aussenräume 

- Schaffung eines Immissionsschutzgürtels gegenüber Belp-
bergstrasse bzw. Erlenauweg 

- Freihaltung des Giessenlaufes und die Gewährleistung der öffent-
lichen Zugänglichkeit der Giesse. 
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Art der Nutzung: 

- Längs Erlenauweg: Gewerbe-, Dienstleistungs- und Bürobauten. 
Es sind nur Wohnungen für das betriebsnotwendige, an den 
Standort gebundene Personal zugelassen. 

- Längs Belpbergstrasse: Wohn-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und 
Bürobauten. Mindestens 40 % der BGF ist gewerblich zu nutzen. 

- Uebriges Gebiet: Wohnbauten, nicht störende Gewerbe-, sowie 
kleine Dienstleistungs- und Bürobauten. Maximal 15 % der BGF 
kann gewerblich genutzt werden (hauptsächlich entlang der Er-
schliessungsstrassen). 

 

Mass der Nutzung: 

- ZPP C "Erlenau" 

- Gewerbebereich längs Erlenauweg: mind. 10'000 m² BGF, max. 
20'100 m² BGF 

- übriges Gebiet: mind. 22'000 m² BGF, max. 27'400 m² BGF 

- ZPP D "Erlenau": mind. 10'000 m² BGF, max. 12'500 m² BGF 

- ZPP E "Erlenau": mind. 20'000 m² BGF, max. 25'000 m² BGF 

 

Das Maximalmass der Nutzung kann nur erreicht werden, sofern mit-
tels der Ueberbauungsordnung eine gute Siedlungsqualität ausge-
wiesen wird. 

 

Baupolizeiliche Masse: 

- Längs Erlenauweg: Für Gewerbebauten beträgt die max. Gebäu-
dehöhe 14 m, die max. Gebäudetiefe 40 m, Gebäudelänge unbe-
schränkt. 

- Längs Belpbergstrasse: Für Wohn- und Gewerbebauten beträgt 
die maximale Geschosszahl 3. 

- Uebriges Gebiet: Maximale Geschosszahl 3. 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- Geschlossene Bauweise längs Belpbergstrasse und Erlenauweg 

- wenig grossvolumige Bauten gegenüber Giesse 

- einheitliche Gestaltung der Dachlandschaft 

- attraktive und naturnahe Gestaltung des Aussenraumes (geringe 
Bodenversiegelung) 

- Abgrenzung der öffentlichen Bereiche und Plätze durch Bepflan-
zung und Materialwahl 
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- überdeckte Anordnung der Abstellplätze, ausgenommen für Be-
sucherparkplätze 

- keine durchgehende Fahrverbindung für Motorfahrzeuge zwischen 
Erlenauweg und Belpbergstrasse 

- gegenüber der Giessenparzellengrenze ist bis auf eine Tiefe von 
20 m die Geschosszahl um 1 m, resp. die Gebäudehöhe um 3 m 
zu reduzieren 

- entlang dem Giessenlauf ist ein Gebiet auf einer Tiefe von mind. 6 
m ab Giessenlaufgrenze ökologisch aufzuwerten, frei- und der 
Oeffentlichkeit zugänglich zu halten. 

 

Etappierung: 

- Die Gewerbebauten entlang Erlenauweg und die Bauten mit ge-
mischter Nutzung entlang Belpbergstrasse können sofort erstellt 
werden 

- Die übrigen Nutzungen dürfen bis 1997 bis höchstens zu 40 % 
bewilligt werden. 

 

Empfindlichkeitsstufen: 

- Gewerbe- und gemischter Bereich längs Erlenauweg und Belp-
bergstrasse: III 

- Uebriges Gebiet: II 

 

Energie: 

In den Ueberbauungsordnungen ist die Verwendung von Alternativ-
energien für Heizung und Warmwasser festzulegen. Wegleitend ist 
das kommunale Energiekonzept der Gemeinde Münsingen. 

 
5
 ZPP F "Schlossmatten" 

Planungszweck: 

- Festlegung des gestalterischen Rahmens für Bauten und Aussen-
räume zur Anpassung an das überbaute Gebiet 

- Gewährleistung eines rationellen Systems der Erschliessung und 
Parkierung 

- Beachtung einer besonders guten Gestaltung des Siedlungsran-
des 

- Durchführung einer Baulandumlegung bei Ausarbeitung der Ue-
berbauungsordnung 
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Art der Nutzung: 

Wohnbauten und mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
triebe. 

 

Mass der Nutzung: 

mind. 13'000 m² BGF, max. 16'200 m² BGF. 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- Bauten in Gruppen, 3-geschossig mit Dachausbau 

- Einhaltung der Beschattungstoleranzen gegenüber den angren-
zenden Bauzonen

1)
 

- öffentliche Aufenthaltsbereiche und Siedlungsrand mit Hoch-
stämmern bepflanzt 

Empfindlichkeitsstufe: III 

 

Energie: 

In den Ueberbauungsordnungen ist die Verwendung von Alternativ-
energien für Heizung und Warmwasser festzulegen. Wegleitend ist 
das kommunale Energiekonzept der Gemeinde Münsingen. 

 
6
 ZPP G "Hölzliacker"

2) 

Planungszweck: 

- Schaffung einer durchgrünten Siedlung mit besonders guter Ge-
staltung des Siedlungsrandes. 

- Realisierung der Überbauung in mindestens zwei Etappen 

 

Art der Nutzung: 

Wohnnutzung, allenfalls ergänzt mit nicht störenden Kleingewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben. 

 

Mass der Nutzung: 

Mindestens 6'000 m² Bruttogeschossfläche (BGF), max. 8'400 m² 
BGF. Bei einer Realisierung der Überbauung mit Minergiestandard 
erhöht sich die maximale BGF um 7%. 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- mehrheitlich zusammengebaute Häuser 

                                                           
1)
 Fassung vom 17.09.1993 

2)
 Fassung vom 31.05.2007 
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- entlang Siedlungsrand 3 Geschosse, gegen bestehende Über-
bauung hin 2 Geschosse 

- öffentlicher Aufenthaltsbereich mit Hochstämmern bepflanzt 

 

Attikageschoss: 

In Abweichung von Art. 37 Abs. 2 BR dürfen Attikageschosse einsei-
tig auf die Hauptfassade gestellt werden - mit einem Versatz von 
mindestens 0.25 m zur Hauptfassade. Die Grundfläche des Attika-
geschosses darf maximal 65% der Grundfläche des darunter liegen-
den Vollgeschosses betragen. 

 

Lärm: 

Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II. 

 

Energie: 

 Bei der Erstellung von Bauten und Anlagen ist auf eine sparsame 
und umweltschonende Verwendung von Energie zu achten. 

- Für alle Gebäude in der ZPP G ist ein gemeinsames Heizwerk zu 
errichten, alle Gebäude sind daran anzuschliessen. 

- Nicht zum Anschluss an das gemeinsame Heizwerk verpflichtet 
sind: 

a) Gebäude, bei denen höchstens 25 % des zulässigen Wärme-
bedarfs für Heizung und Warmwasser mit nicht erneuerbaren 
Energien gedeckt werden. 

b) Gebäude mit Minergiestandard. 
 

 
7
 ZPP H, "Rosenweg" 

Planungszweck: 

- Schaffung einer verdichteten Wohnüberbauung 

- Optimale Eingliederung der Ueberbauung in den Hang, das Land-
schafts- und Ortsbild 

- Freihaltung der schützenswerten Hecke 

 

Art der Nutzung: 

Wohnnutzung gemäss Zone W2 

 

Mass der Nutzung: 



 

 

35 

AZ max. 0,6; bei Realisierung einer Terrassensiedlung kann die AZ 
für diesen Grundstückteil mit max. 0.3 erhöht werden, sofern die 
Hangneigung min. 25 % beträgt. 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- interessante und naturnahe Gestaltung der Aussenräume 

- Rücksichtnahme auf das Gebäude Mühletalstrasse Nr. 9 

- Wo es die Hangneigung zulässt, ist bei guter Eingliederung in die 
Topografie und Landschaft eine Terrassenüberbauung möglich. 

- überdeckte
1)

 Parkierung mit Ausnahme der Besucherparkplätze 

Etappierung: 

Ermöglichung einer Planung in Abschnitten (H1 - H4) 

Empfindlichkeitsstufe: II 

 
8
 ZPP I, "Loryheim" 

Planungszweck: 

- Schaffung einer dichten Wohn- und Gewerbeüberbauung, ange-
messen etappiert, aufgrund eines Wettbewerbes 

- Erhaltung der Baumreihe entlang der Thunstrasse 

 

 Art der Nutzung: gemäss Wohn- und Gewerbezone WG3 

 

 Mass der Nutzung: AZ min. 0,7 und max. 0,9 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- Neugestaltung des Ortseingangs aufgrund eines Wettbewerbes 

- interessante Aussenraum- und Platzgestaltung 

- Erschliessung nach einheitlichem Erschliessungskonzept 

- überdeckte
2)

 Parkierung mit Ausnahme der Besucherparkplätze 

 

Empfindlichkeitsstufe: III 

 

Energie: 

In den Ueberbauungsordnungen ist die Verwendung von Alternativ-
energien für Heizung und Warmwasser festzulegen. Wegleitend ist 
das kommunale Energiekonzept der Gemeinde Münsingen. 

                                                           
1)
 Fassung vom 31.05.1995 

2)
 Fassung vom 31.05.1995 
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9
 ZPP J, "Buchliweg" 

Planungszweck: 

- Sicherung des Fortbestandes des bestehenden Werkhofes 

- Festlegen zusätzlicher Baumöglichkeiten im Werkhofareal 

 

Art der Nutzung: 

Werkhof mit zugehörigen Nebenbauten wie Schreinerei/Zimmerei, 
mechanische Werkstätte, Lager und Unterstände. 

Mass der Nutzung: 

- Gebäudelänge: unbeschränkt 

- Gebäudehöhe: max. 9,00 m 

- max. 60 Ueberbauungsprozente 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- Eingliederung der Bauten und Anlagen ins Landschaftsbild; 

- annähernd geschlossene Bauweise; 

- zurückhaltende Material- und Farbwahl in Abstimmung auf die 
bestehende Bausubstanz; 

- Bepflanzung und Abdeckung mit Hochstammbäumen zur Staats-
strasse hin; 

- Beibehaltung des bisherigen Erschliessungsstandards; Projektie-
rung und Ausführung sämtlicher Erschliessungsanlagen hat ge-
mäss den Angaben der Gemeinde zu Lasten des Grundeigentü-
mers zu erfolgen. 

 

Empfindlichkeitsstufe: III 
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 ZPP K ĂDorfplatzñ
1) 

Planungszweck: 

- Festlegung der städtebaulichen Gestaltung für Bauten und Aus-
senräume einer gemischten Kernüberbauung 

- Gewährleistung einer rationellen Erschliessung und Parkierung 

- Neugestaltung des Verkehrsraumes unter Berücksichtigung der 
speziellen Situation im Ortszentrum mit Überbauung Dorfplatz 

 

Art der Nutzung: 

                                                           
1) Eingefügt am 14.10.2003  



 

 

37 

Kernzone K3 gemäss Art. 43 GBR 

 

Mass der Nutzung: 

Das Mass der Nutzung bestimmt sich durch die Bautypologie und die 
max. zulässige Geschosszahl (max. 3 Geschosse) 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- in den Erdgeschossen durchgehende Ladengeschosse möglich 

- auf Parzelle Nr. 199 ist im EG eine geschlossene Bauweise zu-
lässig, in den Obergeschossen sind die Bauten in Anlehnung an 
die Körnigkeit der im Osten angrenzenden, bestehenden Sied-
lungsstruktur zu gestalten 

- die Anordnung der Bauten hat im klaren Bezug zum angrenzen-
den Strassenraum zu erfolgen 

- im Bereich nördlich der Parzellen Nrn. 965, 637 und 639 sind die 
Bauten zudem in Anlehnung und in Ergänzung zu der südlich ang-
renzenden Bebauung zu gestalten 

 

Empfindlichkeitsstufe: III 

 
11-13
é

1) 
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 ZPP O ĂBªrenmatteñ
2) 

Planungszweck: 

- Schaffen einer verdichteten Gewerbe- und Wohnüberbauung 

- Gestalten von Bauten und Anlagen, damit zusammen mit der be-
stehenden Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht 

- Schaffen einer öffentlichen Fuss- und Fahrradverbindung 

 

Art der Nutzung: 

- im Abschnitt O1 gemäss Art. 41, Abs. 1 - 3 GBR 

- im Abschnitt O2 gemäss Art. 42, Abs. 1 GBR mit maximal 20% 
Gewerbeanteil 

 

Mass der Nutzung: 

- Abschnitt O1: minimale BGF 2'500 m
2
, maximale BGF 5ô130

3)
 m

2
, 

                                                           
1)
 Aufgehoben am 14.10.2003 

2) Eingefügt am 28.01.1998  
3) Fassung vom 5.4.2004 
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 maximal 2 Vollgeschosse 

- Abschnitt O2: minimale BGF 2ô500m
2
, maximale BGF 3'870

1)
 m

2
, 

 maximal 3 Vollgeschosse 

- Attikageschosse dürfen ohne dass sie als Vollgeschoss zählen 
und ohne Anrechnung an die Gebäudehöhe mit Ausnahme einer 
Bautiefe im Osten, einseitig fassadenbündig erstellt werden.

2) 

 

Erschliessungsgrundsätze: 

- Erhalten der Fusswege entlang des Grundstückes 

- Schaffen einer öffentlichen Verbindung für Fussgänger und Fahr-
räder zwischen dem Löwenmattweg und dem Turnhallenweg 

- Parkierung ab Bärenstutz mit maximal zwei Zufahrten 

- keine durchgehende Fahrverbindung für den motorisierten Ver-
kehr vom Bärenstutz zum Turnhallenweg 

- Anschluss an die Nahwärmeversorgung der Gemeinde Münsingen 

- im Übrigen sind die Erschliessungsgrundsätze gemäss Über-
bauungsschema im Anhang VII massgebend 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- gute topografische Eingliederung ins gewachsene Terrain 

- Erarbeiten eines Aussenraumkonzeptes für eine abwechslungs-
reiche und naturnahe Gestaltung des Aussenraumes 

- Von den Bauten wie von der Umgebungsgestaltung her ist ein 
Übergangsbereich vorzusehen, welcher der wertvollen Baugruppe 
ĂBªrenñ in Mass und Gestalt angemessen ist. 

- Im Übrigen sind die Nutzungs- und Gestaltungsgrundsätze ge-
mäss Überbauungsschema im Anhang VII massgebend 

 

Empfindlichkeitsstufen: 

-  im Abschnitt O1: II 

- im Abschnitt O2: III 

 

Verfahren: 

als Basis für die Ausarbeitung einer Überbauungsordnung: 

a) Durchführen eines Studienauftrages nach SIA oder 

b) Erarbeitung eines Richtplanes mit Richtlinien durch ein Planungs-
team. 

                                                           
1) Fassung vom 5.4.2004  
2) Eingefügt am 05.04.2004  
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Die Zusammensetzung muss vom Gemeinderat genehmigt werden.
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ZPP P ĂKreuzweg / Belpbergstrasse

1) 

Planungszweck: 

- Sicherstellen einer gut gestalteten, verdichteten Überbauung in 
Bahnhofnähe mit sorgfältig ausgebildeten Aussenräumen 

- optimale Eingliederung der Überbauung, damit zusammen mit der 
bestehenden Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht 

 

Abschnitte P1 und P2
2) 

Der Planungsperimeter wird unerteit in den Abschnitt P1 (östlich 
Kreuzweg) und den Abschnitt P2 (westlich Kreuzweg). 

 

Art der Nutzung: 

- mindestens 40% Wohnanteil im Abschnitt P1 und mindestens 
30% Wohnanteil im Abschnitt P2 mit einem ausgewogenen Anteil 
an Klein- und Familienwohnungen 

- Dienstleistungs- und Ladennutzungen mit einer maximalen Ver-
kaufsfläche von 

 - 650m
2
 kundenintensive Ladennutzung 

 - 1'300 m
2
 nicht kundenintensive Ladennutzung 

 

Mass der Nutzung: 

Die maximale Ausnützungsziffer beträgt 1,0 

- bei Erreichen einer besonders guten Überbauungsqualität, z.B. 
durch Erarbeiten einer sorgfältigen Planung, einer Überbauungs-
ordnung oder mittels Durchführung eines Wettbewerbes nach 
SIA, kann der Gemeinderat einen Bonus von 0,2 gewähren (d.h. 
AZ = 1,2) 

- offene Bauweise im Abschnitt P1 mit maximaler Gebäudelange 
von 38 m

2)
 

- teilweise geschlossene Bauweise im Abschnitt P2 mit maximaler 
Gebäudelänge von 55 m 

- Anzahl Geschosse Abschnitt P1
2)

: 

 - 3 Vollgeschosse mit Attika  

- Abschnitt P2: 

                                                           
1) 

 Eingefügt am 28.01.1998 
2)

 Fassung vom 08.05.2006 
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 - 4 Vollgeschosse ohne Attika entlang des Bahnhofplatzes und 
dem Chutzenweg 

 - 3 Vollgeschosse mit Attika gegen die Belpbergstrasse 

 

Erschliessungsgrundsätze: 

- Erschliessung für den motorisierten Verkehr zentral ab Kreuzweg 

- im Übrigen sind die Erschliessungsgrundsätze gemäss 

 Überbaungsschema im Anhang VIII massgebend 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- entlang des Bahnhofplatzes: Bauten mit Lärmschutz- und  
Schallabsorbtionsmassnahmen 

- dichtere Überbauung entlang des Chutzenweges mit Bezug auf 
die gegenüberliegenden Bauvolumen 

- lockere Überbauung entlang der Belpbergstrasse  

- Gestalten der Aussenräume als differenzierte Abfolge von Plätzen 
und Grünräumen 

- einheitliche Dachgestaltung für Neubauten 

- Attikas dürfen einseitig an die Hauptfassade geschoben werden, 
sofern dies in der Überbauungsordnung festgelegt wird.

1)
 

- Die Villa ist zu erhalten und mitsamt ihrer Umgebung in eine neue 
Überbauung zu integrieren 

- Die notwendigen Spielplätze nach Kantonaler Bauverordnung sind 
nachzuweisen 

- Im Übrigen sind die Nutzungs- und Gestaltungsgrundsätze ge-
mäss Überbauungsschema im Anhang massgebend 

 

Empfindlichkeitsstufe: III 

 

Etappierung: 

- Kleinste Einheit für die Ausarbeitung einer Überbauungsordnung 
ist der einzelne Abschnitt P1 oder P2 

 
16 
ZPP Q ĂBahnhofplatzñ 

2)
 

Planungszweck: 

- Schaffen einer dichten Überbauung für gewerbliche Nutzungen 

                                                           
1) Fassung vom 08.05 2006 
2)
 Eingefügt am 28.01.1998 
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- Gestalten der Bauten und Anlagen, damit zusammen mit der be-
stehenden Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht 

- Gewährleistung einer rationellen Erschliessung 

- Schaffen einer ĂBike and Rideñ-Anlage sowie Schaffen und Erhal-
ten von ĂPark and Rideñ-Parkplätzen 

- Schaffen einer öffentlichen Fussgänger- und Fahrrardverbindung 
vom Bahnhofplatz zur Industriestrasse 

Art der Nutzung: 

Gemäss den Bestimmungen der Arbeitszonen Art. 44 GBR 

 

Mass der Nutzung: 

- maximal 3 Vollgeschosse mit Attika entlang Bahnhofplatz 

- maximal 3 Vollgeschosse ohne Attikageschoss entlang der Belp-
bergstrasse  

- maximale Gebäudehöhe 12 m  

- maximale Gebäudelänge von 40 m 

 

 

Erschliessungsgrundsätze: 

- minimale Breite der neuen Unterführung von 8 m, evtl. in Verbin-
dung mit Perronaufgängen 

- im Bereich der neuen Unterführung Belpbergstrasse sind ausrei-
chende Fahrradabstellplätze vorzusehen 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- Ausgestalten der Fassade entlang der Bahnlinie mit Lärmschutz- 
und Schallabsorbtionsmassnahmen 

- begrünte Flachdächer mit einheitlicher Gestaltung 

- Gewährleistung der Durchsicht in der Verlängerung der Belp-
bergstrasse; der Gebäudeabstand in dieser Lücke beträgt 15 m 

- Strukturierung der gesamten Gebäudezeile in maximal 40 m lange 
Gebäudeteile, die untereinander aus Lärmschutzgründen mit ver-
glasten Verbindungselementen verbunden werden können 

- entlang dem Strassenraum ist eine Baumreihe zu pflanzen 

 

Empflindlichkeitsstufe: III
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17 
ZPP R ĂHusr¿tiñ

1) 

Planungszweck: 

- Schaffung einer verdichteten Wohn- und Gewerbeüberbauung 

- Optimale Eingliederung der Überbauung in die umliegende Besie-
delung  

- Schaffung attraktiver Aussenräume 

- Schaffung eines Immissionsschutzgürtels gegenüber der Belp-
bergstrasse 

- Berücksichtigung des Giessenraumes 

 

Art der Nutzung: 

- Abschnitt R1: Wohnzone W3 gemäss Art. 41 GBR 

- Abschnitt R2:  

- längs Belpbergstrasse: Wohnbauten sowie mässig störende 
Gewerbe-, Dienstleistungs- und Bürobauten. Mindestens 40% 
der BGF ist gewerblich zu nutzen 

 - Übriges Gebiet: Wohnbauten 3-geschossig mit Attika, nicht stö-
rende Gewerbe-, Dienstleistungs- und Bürobauten 

 

Mass der Nutzung: 

- Abschnitt R1: max. 4'400 m
2
 BGF 

- Abschnitt R2: max. 5'700 m
2
 BGF 

 Das Maximalmass der Nutzung kann nur erreicht werden, sofern 
mittels der Überbauungsordnung eine gute Siedlungsqualität aus-
gewiesen wird. 

 

Erschliessungsgrundsätze: 

- Parkierung in Einstellhallen, für Besucher und Kunden oberirdisch 
entlang der Belpbergstrasse sowie der siedlungsinternen Er-
schliessungsstrasse 

- Schaffung einer Wendemöglichkeit am Ende der Erschliessungs-
strasse 

- Schaffung einzelner Zugänge für Fussgänger zur Giesse 

 

Baupolizeiliche Masse: 

Abschnitt R1: gemäss Art. 48 GBR bzw. Art. 75 BauG 

Abschnitt R2: Gebäudehöhe:  max. 12.00 m (ohne Attika) 

                                                           
1) Eingefügt am 26.06.2000  
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    Gebäudetiefe:  max. 14.00 m 

    Gebäudelänge:  unbeschränkt 

    Geschosszahl:  3 mit Attika 

  Attikageschoss:  Das Attikageschoss zählt nicht 
als Vollgeschoss, sofern es 
75% der Grundfläche des dar-
unterliegenden Vollgeschosses 
nicht überschreitet und mindes-
tens einseitig zurückversetzt ist. 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- gute topografische Eingliederung im gewachsenen Terrain 

- Erarbeiten eines Aussenraumkonzeptes für eine abwechslungs-
reiche und naturnahe Gestaltung des Aussenraumes (wenig Bo-
denversiegelung) 

- Einheitliche Gestaltung der Dachlandschaft 

- Öffentliche Aufenthaltsbereiche und entlang den Erschliessungen 
mit Hochstämmern bepflanzt 

- Berücksichtigung der Gestaltung des Giessenraumes 

 

 

 

Energie: 

In den Überbauungsordnungen ist die Verwendung von erneuerba-
ren Energien für Heizung und Warmwasser festzulegen. Wegleitend 
ist das kommunale Energiekonzept der Gemeinde Münsingen 

 

Empfindlichkeitsstufe: 

- gemischter Bereich längs Belpbergstrasse: III 

- übriges Gebiet: II 
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 ZPP S ĂBelpbergstrasse 9 - 15ñ
1) 

Planungszweck: 

- Schaffung einer verdichteten Wohn- und Gewerbeüberbauung 

- Gestalten der Bauten und Anlagen, damit zusammen mit der be-
stehenden Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht 

- Gewährleisten einer rationellen Erschliessung 

                                                           
1) Eingefügt am 23.06.2000  



 

 

44 

- Schaffung einer rückwärtig liegenden, öffentlichen Fusswegver-
bindung 

 

Art der Nutzung: 

Gemäss den Bestimmungen der Kernzonen Art. 43 BGR 

Mass der Nutzung: 

Max. 5'400 m
2
 BGF 

Das Maximalmass kann nur erreicht werden, wenn mittels der Über-
bauungsordnung eine gute Siedlungsqualität ausgewiesen wird. 

 

Baupolizeiliche Masse: 

- Gebäudehöhe:  max. 11.00 m (ohne Attika) 

- Gebäudetiefe: unbeschränkt 

- Gebäudelänge: unbeschränkt 

- Geschosszahl: max. 3 Geschosse mit Attika oder Dachausbau 

- Attikageschoss: Attikageschosse dürfen max. 75% der Grünflä-
che des darunterliegenden Geschosses betra-
gen und dürfen an einer Seite auf die Hauptge-
bäudeflucht erstellt werden, ohne dass sie als 
Vollgeschoss zählen. 

 

 

Erschliessungsgrundsätze: 

- Erschliessung für den motorisierten Verkehr ab Belpbergstrasse 

- Parkierung mit Ausnahme der Besucher in überdeckten Einstell-
hallen 

 

Gestaltungsgrundsätze: 

- Bei den Neubauten: 

gute topografische Eingliederung im gewachsenen Terrain 

- Gegenüber Bahnareal: 

Die Belastungsgrenzwerte sind mittels planerischen, baulichen 
und gestalterischen Massnahmen einzuhalten. 

- Bei den Flachdachbauten: 

Nicht begehbare Teile sind zu begrünen und einheitlich zu gestal-
ten. 

- Gestalten der Aussenräume als differenzierte Abfolge von Plätzen 
und Grünräumen 
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- Die notwendigen Spielplätze nach Kantonaler Bauverordnung sind 
nachzuweisen. 

 

Empfindlichkeitsstufe: III 

Art. 54
1) 

1
 Die Kernzone KE bezweckt die Erhaltung der bestehenden Quar-

tierstruktur, Gebäudetypologie und Aussenraumstruktur. Ersatz- und 
Umbauten haben sich an der bestehenden Bebauungsstruktur zu 
orientieren. 
2 

In der Kernzone KE (Erhaltung der bestehenden Quartierstruktur) 
hat sich ein Neu- oder Umbau an den Standort, die Geschosszahl 
und ïhöhe, die Länge des Gebäudes, die Gebäudehöhe und ïtiefe 
des bestehenden Baukörpers zu halten und ist so zu gestalten, dass 
zusammen mit der bestehenden Umgebung eine gute Gesamtwir-
kung entsteht. Innerhalb des bestehenden Baukubus ist das Nut-
zungsmass frei. 
3
 Abweichungen vom Baukubus und von der Massstäblichkeit kön-

nen von der Baubewilligungsbehörde auf begründeten Antrag hin 
bewilligt werden, sofern 

a) sie mit Rücksicht auf die Umgebung geboten sind und damit eine 
gute ortsbauliche Lösung erreicht wird oder 

b) sie zur Beseitigung unbefriedigender wohn- und arbeitshygieni-
scher Verhältnisse geboten sind und damit eine gute ortsbauliche 
Lösung erreicht wird. 

4 
Bewohnte eingeschossige An- und Nebenbauten gemäss Art. 25 

Abs.1 GBR sind auf dem ganzen Baugrundstück, mit Ausnahme der 
zu erhaltenden Gärten und Grünanlagen zugelassen, sofern sie sich 
in das Quartierbild einordnen und die Gestaltung des Gebäudes und 
seine Umgebung nicht beeinträchtigen. 
5 

In der Kernzone KE sind Nutzungen gemäss Art. 43 der Kernzo-
nenvorschriften zugelassen. 
6 

Wichtige Gestaltungselemente des Aussenraumes sind im An-
hang IX zum GBR festgelegt. Im Baubewilligungsverfahren können 
Ausnahmen erteilt werden, soweit diese zur Erhaltung der bestehen-
den Quartierstruktur beitragen. 
7 

Wegleitend zur Beurteilung von Baugesuchen in der Kernzone KE 
ist die Richtplanung Ortskern. 

 

                                                           
1) Fassung vom 28.01.1998  
2) Fassung vom 28.01.1998   

Kernzone KE
2) 
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V. Schutzgebiete, Schutzobjekte 

Art. 55 

1
 Die von der Gemeinde erstellten Inventare "Ortsbildschutz" und 

"Landschaftsinventar" dienen der genauen Umschreibung der 
Schutzgebiete und -objekte. Sie sind öffentlich und allen Interessier-
ten zugänglich. 
2
 Das Inventar "Ortsbildschutz" und ein Ueberbauungs- und Gestal-

tungskonzept für das Ortskerngebiet sind Bestandteil der Ortspla-
nung und haben die Wirkung eines kommunalen Richtplanes. 
3 

Das Landschaftsinventar, das Landschaftskonzept sowie das da-
zugehörige Realisierungsprogramm sind Bestandteil der Land-
schaftsschutzplanung und haben die Wirkung eines kommunalen 
Richtplanes. 
4 

Bei sämtlichen Bauvorhaben im Bereich der im Zonenplan be-
zeichneten Schutzgebiete und Schutzobjekte sind im Baubewilli-
gungsverfahren die zur Abwehr von Gefährdungen erforderlichen 
Bedingungen und Auflagen festzusetzen. 

Art. 56 

1 
Die im Zonenplan bezeichneten Ortsbildschutzgebiete und die 

schützenswerten und erhaltenswerten Bauten sind Schutzgebiete 
und Schutzobjekte im Sinne von Art. 9, 10 und 86 BauG. 
2 

Im Ortsbildschutzgebiet sind Bauten, Bauteile, bauliche Einrich-
tungen und Aussenrenovationen, die sich in ihrer Erscheinung und 
Farbgebung nicht in das Orts- und Strassenbild einfügen oder die 
Einheitlichkeit der wesentlichen Merkmale des Ortsbildes nicht wah-
ren, unzulässig, auch wenn sie den übrigen Bauvorschriften entspre-
chen. 
3
 Für die Einordnung in das Orts- und Strassenbild massgebend ist 

die Gestaltung und Anordnung folgender Elemente: 
a Standort, Stellung und Form (Baukubus und Dach) des Gebäudes 
b Gliederung der Aussenflächen (Fassaden und Dach), 
c Material- und Farbwahl. Dabei sind Sockelgeschosse, Dachrand, 

Balkone und Erker von besonderer Bedeutung. 
d Eingänge, Ein- und Ausfahrten 
e Aussenräume, insbesondere die Begrenzung gegenüber dem 

Strassenraum und die Bepflanzung.
1)

 

                                                           
1)
 Fassung vom 3.10.2002 

Inventare, Richt-
pläne; Verfahren 

Ortsbildschutzge-
biete, schützens-
wer-
te/erhaltenswerte 
Bauten 



 

 

47 

4 
Zur Beurteilung der baulichen Einordnung sind für das Projekt und 

die Gebäude und Anlagen der Umgebung die notwendigen Unterla-
gen beizubringen. Es wird im Einzelfall bestimmt, welche Beurtei-
lungsgrundlagen wie Fotomontagen, Modelle, Fassaden benachbar-
ter Gebäude und dergleichen der Bauherr beizubringen hat. Die Be-
urteilung erfolgt durch die zuständige Baubewilligungsbehörde

1)
; die-

se kann bei Bedarf Fachleute beiziehen.
2)

 
5
 Die Gestaltungsfreiheit gemäss Art. 75 BauG ist in den Ortsbild-

schutzgebieten ausgeschlossen. 
6
 Die im Zonenplan als "schutzwürdig" bezeichneten Bauten dürfen 

nicht abgebrochen werden. Sie sind ihrem Schutzzweck entspre-
chend zu unterhalten. Veränderungen sind möglich, sofern der 
denkmalpflegerische und architektonische Wert nicht geschmälert 
wird (Objekte s. Anhang IV). 
7
 Als "erhaltenswert" bezeichnete Bauten sind grundsätzlich zu er-

halten. Umbauten und Erweiterungen sind zugelassen, soweit sich 
diese gut einordnen und auf den bestehenden Bau Rücksicht neh-
men. Ein Abbruch kann nur bewilligt werden, sofern gleichzeitig ein 
Ersatzbau projektiert und bewilligt wird, welcher in Bezug auf Stel-
lung, Volumen, Gestaltung und Qualität mindestens gleichwertig ist 
und sofern Sicherheit für dessen Erstellung gewährt wird (Objekte s. 
Anhang IV). 
8
 Zur Beurteilung von Baugesuchen, die schutzwürdige oder erhal-

tenswerte Bauten gem. Abs. 6 oder 7 betreffen, ist die Kant. Denk-
malpflege beizuziehen. Wegleitend ist dabei das Inventar "Ortsbild-
schutz", welches verwaltungsanweisend ist. 

                                                           
1)
 Fassung vom 01.01.2010 

2)
 Fassung vom 3.10.2002 
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Art. 57 

Treten bei Bauarbeiten archäologische Funde zutage, sind die Arbei-
ten im betreffenden Bereich unverzüglich einzustellen und die Bau-
polizeibehörde oder der Archäologische Dienst des Kantons Bern zu 
benachrichtigen (Sicherstellung der wissenschaftlichen Dokumenta-
tion). Bei Bauarbeiten in den im Plan der Schutzgebiete und -objekte 
aufgeführten archäologischen Schutzgebieten ist bereits im Baube-
willigungsverfahren der archäologische Dienst des Kantons Bern 
beizuziehen. 

Art. 58 

1
 Die im Zonenplan bezeichneten schützenswerten historischen 

Verkehrswege sind in ihrer Linienführung und Wegsubstanz unve-
rändert  zu  erhalten. Wegoberfläche und  -breite, Böschungen  so-
wie begleitender, standortgerechter Böschungsbewuchs dürfen nicht 
zerstört oder zugeschüttet werden und sind wenn möglich wieder-
herzustellen. Unterhalt im traditionellen Sinn soll eine angepasste 
Nutzung gewährleisten und die Substanz erhalten. Bauliche Eingriffe 
dürfen dem Schutzzweck nicht zuwiderlaufen und sind der Fachstel-
le IVS zum Mitbericht zu unterbreiten. 
2
 Die als erhaltenswerten historischen Verkehrswege bezeichneten 

Objekte sind in ihrer Linienführung zu erhalten. Wegsubstanz, Weg-
oberfläche sowie Böschungen sind in ihrer heutigen Erscheinung 
möglichst unverändert zu belassen. Sie dürfen in übergeordnetem 
Interesse mit Zustimmung der Gemeinde verändert werden. 

Art. 59 

1
 Die im Zonenplan bezeichneten Flächen und Objekte sind 

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne von Art. 9, 10, 11 und 86 
BauG. 

Das Baureglement legt für die verschiedenen Schutzgebiete und -
objekte den Schutzzweck und die Bau- und Nutzungsbeschränkung 
fest. 
2
 Bei sämtlichen Bauvorhaben im Bereich dieser Objekte und Ge-

biete sind im Baubewilligungsverfahren die zur Abwehr von Gefähr-
dung erforderlichen Bedingungen und Auflagen festzusetzen. 
3 

Die sich aufgrund der im Zonenplan  bezeichneten Schutzgebiete 
und -objekte ergebende landwirtschaftliche Nutzung, allfällige Nut-
zungsbeschränkungen sowie Pflege und Unterhalt zur Wahrung des 
Schutzzweckes (gemäss Art. 86, Abs. 2 BauG) regelt der Gemeinde-
rat in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Bewirt-
schafter. Staat und Gemeinde leisten Beiträge an dadurch entste-
henden Mehraufwand bzw. Minderertrag (gemäss Art. 140 BauG) 
sowie an besondere gestalterische Massnahmen zur Wahrung des 
Schutzzweckes. Der Mehraufwand bzw. Minderertrag ist durch die 
Beratungsstellen der kantonalen landwirtschaftlichen Schulen festzu-
legen. 

Archäologische 
Schutzgebiete, 
Fundstellen 

Inventar histori-
scher Verkehrs-
wege 

Schutzgebiete 
und -objekte; 
Grundsätze 
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Art. 60 

1
 Die im Zonenplan bezeichneten Allgemeinen Landschaftsschutz-

gebiete bezwecken die Erhaltung besonders empfindlicher und wert-
voller Landschaftsteile. Alle Vorkehren, die den jeweiligen, typischen 
Charakter verändern, wie insbesondere die Entfernung von Hecken, 
Gehölzen und Einzelbäumen sowie Terrainveränderungen sind nur 
mit Bewilligung des Gemeinderates gestattet. Neue nicht landwirt-
schaftliche Bauten sowie Materialentnahmestellen und Deponien 
sind nicht zugelassen. 
2
 Die im Zonenplan bezeichneten Baumschutzgebiete enthalten 

besonders schöne und geschlossene Baumbestände (Baumgrup-
pen, -reihen, Alleen). Zusammen mit den Einzelbäumen bilden sie 
auflockernde Elemente in der Landschaft und dienen als Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen. 

Die bezeichneten Baumschutzgebiete und Einzelbäume sind ge-
schützt. Sie sind zu pflegen und zu erhalten. Bei der notwendigen 
Verjüngung des Baumbestandes sollen einheimische Baumarten in 
ihrer Artenvielfalt berücksichtigt werden. 

Der Bewirtschafter sorgt für angemessenen Ersatz mit einem 
Exemplar der gleichen Art in der näheren Umgebung. Baumchirurgi-
sche Massnahmen sind nur bei ganz seltenen, besonders schönen 
oder historisch wertvollen Exemplaren vorzunehmen. 
3
 Die im Zonenplan bezeichneten Hecken sind geschützt. Sie sind 

periodisch zurückzuschneiden, dürfen jedoch nicht vollständig auf 
Stock gesetzt werden. Schädlings- und Unkrautbekämpfung sowie 
Düngung in Heckennähe ist zu unterlassen. 

Für den Schutz und die Pflege von Hecken sind die Empfehlungen 
der UNK massgebend. 
4
 Die im Zonenplan bezeichneten Trockengebiete, Naturwiesen und 

Biotope sind geschützt. 
5
 Bei den im Zonenplan bezeichneten Hochstammobstgärten han-

delt es sich um besonders schöne Baumbestände. Sofern ein freiwil-
liger, privatrechtlicher Vertrag zwischen dem Bewirtschafter und der 
Gemeinde abgeschlossen ist, welcher die finanziellen Beiträge sei-
tens der Gemeinde regelt, stehen diese unter Schutz. Geschützte 
Hochstammobstgärten sind zu pflegen und zu unterhalten. Sie dür-
fen nicht ohne Bewilligung des Gemeinderates beseitigt werden. 

Neue Hochstammobstgärten unterstehen demselben Schutz, wenn 
dies ebenfalls vertraglich geregelt wird. 

Kommunale 
Schutzgebiete 
und -objekte 
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6
 Die im Zonenplan bezeichneten Uferschutz- und Feuchtgebiete 

sind geschützt. Innerhalb der vermarchten Giessenparzellengrenzen 
und innerhalb eines an die Landwirtschaftszone angrenzenden min-
destens 5 m breiten Schutzstreifens, gemessen ab Böschungskante, 
ist der Einsatz von Düngemitteln, Spritzmitteln und Herbiziden nicht 
gestattet. Die Dachbestockungen sind periodisch zurückzuschnei-
den, dürfen jedoch nicht vollständig auf Stock gesetzt werden. Ter-
rainveränderungen sind nur gestattet, wenn sie der Verbesserung 
der naturnahen Uferböschungen dienen. Für pflegerische Massnah-
men gelten die Richtlinien "Naturnahe Lebensräume in der Landwirt-
schaft, Die Berner Lösung" des Kantonalen Naturschutzinspektora-
tes. 

 

Art. 61 

1
 Für das Kantonale Naturschutzgebiet entlang der Aare Thun - 

Bern gilt der Regierungsratsbeschluss vom 30. März 1977. 
2
 Für den Trockenstandort gemäss "Bundesinventar der Trocken-

standorte" gelten die Bestimmungen von Art. 60 Abs. 4 GBR. 
3
 Im gesamten Gemeindegebiet sind die Fluss- und Bachläufe mit 

ihren natürlichen Ufern und Uferbestockungen zu erhalten. Insbe-
sondere ist es nicht zulässig, Bäche aus landwirtschaftlichen und 
baulichen Gründen zu begradigen oder einzudolen. Notwendige 
Hochwasserschutzmassnahmen und Verbauungen sind naturnah 
auszuführen. 

 

Uebergeordnete 
Schutzbestim-
mungen 
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E. Verfahrensvorschriften/Kompetenzordnung 

Art. 62 

Für das Planerlassverfahren inklusive Information und Mitwirkung 
sind die Bestimmungen der Baugesetzgebung massgebend (Art. 56 
und Art. 58 ff BauG, Art. 109 bis 122 BauV). 

Art. 63 

Das Baubewilligungsverfahren richtet sich nach den Bestimmungen 
des Baugesetzes und des Bewilligungsdekretes (Art. 32 ff BauG, 
BewD). 

Art. 64 

1
 Für Form und Inhalt des Baugesuches, der Situations- und Pro-

jektpläne sind die Bestimmungen des Bewilligungsdekretes massge-
bend (Art. 10 ff BewD). 
2
 Das amtliche Baugesuchsformular und weitere Gesuchsformulare 

(Gewässerschutz-, Schutzraumbaugesuch usw.) können bei der 
Bauverwaltung bezogen werden. 
3
 Das Gesuch ist bei der Bauverwaltung Münsingen einzureichen. 

Art. 65 

1
 Das Ausnahmebewilligungsverfahren richtet sich nach den Vor-

schriften des Baugesetzes, der Bauordnung und des Bewilligungs-
dekretes (Art. 27 BauG, Art. 102 BauV, Art. 10 Abs. 4, Art. 18 Abs. 1, 
Art. 21 lit. d, Art. 31, Art. 33 Abs. 2 lit. b BewD). 
2
 Bei nicht zonenkonformen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-

nen sind zudem die besonderen Vorschriften des Raumplanungsge-
setzes, des Baugesetzes, der Bauverordnung und des Bewilligungs-
dekretes zu beachten (Art. 25 Abs. 2 RPG, Art. 84 BauG, Art. 100 
Abs. 2 und Art. 103 BauV, Art. 46 BewD). 
3
 Das Lastenausgleichsverfahren richtet sich nach den Bestimmun-

gen des Baugesetzes und des Bewilligungsdekretes (Art. 30 und 31 
BauG, Art. 21 lit. f BewD). 

Art. 66 

Die Erstellung oder Aenderung von Strassenanschlüssen sowie Ein-
richtungen in der Nachbarschaft öffentlicher Strassen bedürfen der 
Zustimmung der Strassenaufsichtsbehörde (Art. 59 und 71 SBG). 

Verfahren für Vor-
schriften und Plä-
ne 

Baubewilligungs-
verfahren 

Baueingabe, all-
gemeine Anforde-
rungen 

Ausnahme- und 
Lastenausgleichs-
verfahren 

Zustimmung der 
Strassenauf-
sichtsbehörden 
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Art. 67 

1
 Die Baubewilligung ist auszustellen, wenn die bau- und planungs-

rechtlichen Vorschriften und die nach den anderen Gesetzen im 
Baubewilligungsverfahren zu prüfenden Vorschriften eingehalten 
sind, die öffentliche Ordnung nicht gefährdet wird und wenn keine 
Hindernisse der Planung im Sinne der Art. 36, 37 und 62 BauG ent-
gegenstehen. 
2
 Die Baubewilligung ist jedoch erst auszustellen, wenn die allen-

falls für das Bauvorhaben nach anderen Gesetzen erforderlichen 
weiteren Bewilligungen vorliegen, es sei denn, dass eine andere 
Bewilligungsfolge aus besonderen Gründen zweckmässig ist (Art. 2 
Abs. 2 und 3 BauG). 
3
 Im Bauentscheid wird geurteilt über: 

 
a. das Baugesuch und die zugehörigen Ausnahmegesuche; 
b. die unerledigten Einsprachen; 
c. die Kostenpflicht; 
d. die weiteren Bewilligungen, die der Bauherr vor Baubeginn bei-

zubringen hat; 
e. den Vorbehalt von Drittmannsrechten (Rechtsverwahrungen). 
4
 Der Bauentscheid ist mit schriftlicher Begründung und Rechtsmit-

telbelehrung zusammen mit den weiteren für das Bauvorhaben 
nachgesuchten Bewilligungen zu eröffnen: 

 

mit eingeschriebenem Brief: 
a. dem Baugesuchsteller; 
b. den verbleibenden Einsprechern; 
 mit einfachem Brief: 
c. den beteiligten kantonalen Fachstellen; 
d. den Rechtsverwahrern. 

Art. 68 

Die Aufgaben und das Verfahren der Baupolizei richten sich nach 
den Bestimmungen der Baugesetzgebung (Art. 45 bis 48 BauG, Art. 
47 bis 50 BewD).  

Art. 69 

1 
Der Gemeinderat beschliesst über alle der Gemeinde übertrage-

nen bau- und planungsrechtlichen Angelegenheiten, soweit hiefür in 
den Vorschriften nicht ein anderes Gemeindeorgan als zuständig 
erklärt ist. 
2
 .

1) 

                                                           
1)
 Aufgehoben am 01.01.2010 

Bauentscheid 

Baupolizei 

Gemeinderat 
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3
 Im Planerlassverfahren entscheidet er insbesondere über 

 
a Richtpläne; 
b den Erlass von Planungszonen; 
c den Erlass von Ueberbauungsordnungen, die eine Zone mit 

Planungspflicht im Sinne von Art. 93/94 BauG betreffen; 
d den Erlass von Ueberbauungsordnungen, die lediglich Detail-

erschliessungsanlagen festlegen; 
e geringfügige Aenderungen im Sinne von Art. 122 BauV; 
f die Anordnung des Vorprüfungsverfahrens.

1)
 

4
 Im Baubewilligungsverfahren obliegt dem Gemeinderat: 

 
a. die Erhebung von Planungseinsprachen im Baubewilligungs-

verfahren (Art. 35 und 37 BauG); 
b. die Genehmigung von Ausnahmen für eine grössere Ausnüt-

zung und Gebäudehöhe sowie für im Zonenplan als schutz-
würdig bezeichnete Bauten. 

5 
Der Gemeinderat kann durch Vertrag die Überwachung des ru-

henden Verkehrs einschliesslich der Befugnis zur Ahndung von Wi-
derhandlungen gegen Parkierungsvorschriften Dritten übertragen.

2)
 

Art. 70 
3)

 

 

Art. 71  

é
5)

   

Art. 72 

é6)
 

Art. 73 

7)
 

Art. 74 
8)

 

1 
Die Bauabteilung ist ordentliche Baubewilligungs-, Bau- und 

Strassenpolizeibehörde der Gemeinde. 

 
2
 (aufgehoben) 

                                                           
1)
 Fassung vom 3.10.2002 

2)
 Eingefügt am 3.10.2002 

3)
 Aufgehoben am 01.01.2010 

4) Aufgehoben am 01.01.2010 
5)
 Aufgehoben am 3.10.2002 

6)
 Aufgehoben am 3.10.2002 

7) Aufgehoben am 01.01.2010 
8)
 Fassung vom 01.01.2010 

9) Fassung vom 3.10.2002  

Bau- und Pla-
nungskommissi-
on

4) 

Planungskommis-
sion 

Kommission für 
Aesthetik 

Umweltkommissi-
on

7) 

Bauabteilung
9) 
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3
 Im Bereich der Raumplanung nimmt die Bauabteilung die fol-

genden Aufgaben wahr: 
 
a. die Durchführung des Informations- und Mitwirkungsverfahrens 

gemäss Baugesetzgebung; 
b. die Ausführung und Begleitung der beschlossenen Planungen. 
 

4
 Die Bauabteilung ist im Weitern zuständig für: 

 
a. die Ausarbeitung von Landerwerbs-, Erschliessungs- und 

Grundeigentümerbeitragsplänen nach Massgabe der kantonalen 
und gemeindeeigenen Bestimmungen sowie die Führung der 
damit verbundenen Vorverhandlungen; 

b. das Vermessungswesen; 
c. das Reklamewesen; 
d. der Entscheid über Bewilligungen für die Wasserentnahmen aus 

Oberflächengewässern gemäss den kantonalen Vorschriften. 
 

Art. 75 

é
1) 

 
Verweis: 
Art. 55 Gemeindeordnung lautet wie folgt: 
Das Gemeindeparlament beschliesst unter Vorbehalt des fakultativen Referen-
dums (Art. 35) über: 
a é 
b den Erlass der baurechtlichen Grundordnung; 
c den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Überbauungsordnungen, 

soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist; 
d-g é 
 

 

                                                           
2) Fassung vom 9.4.2001 
1) Aufgehoben am 3.10.2002  

Gemeindeparla-
ment

2) 
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F. Widerhandlungen, Schlussbestimmungen 

Art. 76 

1
 Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Baureglementes, 

gegen die übrigen Gemeindebauvorschriften und die gestützt darauf 
erlassenen Einzelverfügungen werden nach den Strafbestimmungen 
der Baugesetzgebung vom Richter geahndet. 
2
 Verstösse gegen die Vorschriften dieses Reglementes und weite-

rer kommunaler Bauvorschriften, welche nicht der Strafandrohung 
des Baugesetzes unterstehen, werden gestützt auf Art. 6 Gemein-
degesetz, mit folgenden Strafen bedroht: 
a. Busse von max. Fr. 1'000.-- für Verstösse gegen die vom 

Stimmbürger beschlossenen Vorschriften; 
b. Busse von max. Fr. 300.-- für Verstösse gegen die übrigen Vor-

schriften. 

Art. 77 

Mit dem Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung werden auf-
gehoben: 

 
a. Baureglement und Zonenplan vom 8. Mai 1978; 
b. die Ueberbauungsordnung "Aeschi" vom 17. Oktober 1969; 
c. die Ueberbauungsordnung "Belpbergstrasse/Allmendweg" vom 

4. Oktober 1966; 
d. die Ueberbauungssordnung "Gurnigelstrasse, Sektor B" vom13. 

März 1980; 
e. die Ueberbauungsordnung "Löwenmatte" vom 30. August 1963; 
f. die Ueberbauungsordnung "Süd-Ost" vom 18. Juni 1971. 
g. die Ueberbauungsordnung "Sägegasse" vom 18. Mai 1965 mit 

geringfügigen Aenderungen vom 24. März 1972. 

Art. 78 

Folgende Ueberbauungsordnungen werden geändert: 

 
a. Ueberbauungsordnung "Am Stutz" 
 Art. 5 
 Ausnützungsziffer: 
 Die AZ im Sektor A beträgt 0,5. 
 Die AZ im Sektor B beträgt 0,5 (bisher 0,4). 
 
b. Ueberbauungsordnung "Bernstrasse 1 - 5" 
 Art. 3 Abs. B (bisher) 
 Nutzung 
 Die Ausnützungsziffer beträgt für oberirdische Nutzflächen 1,2. 

  Art. 3 Abs. B (neu): streichen. 
 

Widerhandlungen 

Aufhebung beste-
hender Vorschrif-
ten 

Aenderungen be-
stehender Vor-
schriften 
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c. Ueberbauungsordnung "Vogelacker" 
 Art. 4 
 Ausnützungsziffer: 
 Die zulässige AZ beträgt 0,5 (bisher 0,4). 
 
d. Ueberbauungsordnung "Gurnigelstrasse, Sektor A" vom 
 13. März 1980 
 Art. 4 
 Ausnützungsziffer: 
 Die zulässige AZ beträgt 0,5 (bisher 0,24). 

Art. 79 

1
 Die baurechtliche Grundordnung tritt mit ihrer Genehmigung durch 

die Kantonale Baudirektion in Kraft. 
2
 Das Inkrafttreten ist vom Gemeinderat zusammen mit der Bekann-

tmachung der Genehmigung im Amtsanzeiger zu publizieren. 

 

 

So beraten und angenommen durch die Gemeindeversammlung 
vom 19. Oktober 1992. 

 

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE MÜNSINGEN 

Der Präsident: Der Gemeindeschreiber: 

D. Weissmüller  G. Spichiger 

 

Depositionszeugnis 

Der unterzeichnende Gemeindeschreiber bescheinigt, dass das Bau-
reglement mit Zonenplan (Teil 1 und 2) in der Zeit vom 1. Juni 1992 
bis 30. Juni 1992 und vom 2. November 1992 bis 1. Dezember 1992 
öffentlich aufgelegt worden ist. Die Auflagen wurden am 29. Mai 
1992, 5. Juni 1992, 30. Oktober 1992 und 6. November 1992 im 
Amtsanzeiger von Konolfingen sowie am 27. Mai 1992, 3. Mai 1992, 
31. Oktober 1992 und 4. November 1992 im Amtsblatt des Kantons 
Bern, jeweils unter Hinweis auf die Einsprachemöglichkeit, publiziert. 

Einsprachen 

Es sind folgende Einsprachen eingelangt: 

 
1. H.R. Maurer und P. Räss, Architekten, Finkenweg 5, 3110 Münsingen 
2. F. König und F. Lobsiger, Architekten, Bernstr. 24, 3110 Münsingen 
3. R. Held, Architekt, Dorfplatz 3, 3110 Münsingen 
4. B. Künti, Höheweg 6, 3110 Münsingen 
5. D. Hiltbrunner und H. Rothen, Architekten, Sonneggweg 11, 3110 

Münsingen 

Inkrafttreten 
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6. Sozialdemokratische Partei Münsingen, 3110 Münsingen 
7. Peter Müller, vd. Fürsprecher Rudolf Joder, Marktgasse 32, 3011 Bern 
8. Hans Christoph von Tavel, Laubeggstr. 38, 3006 Bern 
9. Schweizerische Bundesbahnen, Kreisdirektion I, Avenue de la Gare 

43, Case postale 345, 1001 Lausanne 
10. Erbengemeinschaft Fritz Zaugg, p.A. Ueli Zaugg, Schwandstock, 3110 

Münsingen 
11. Hans Binz, Bernstr. 8, 3110 Münsingen 
12. Max Batt und Mitunterzeichner, Thunstr. 52, 3110 Münsingen 
13. Louis und Bruno Batt, Tägertschistr. 5, 3110 Münsingen 
14. Otto Batt, Finkenweg 26, 3110 Münsingen 
15. Alfred Marti, vd. Fürsprecher S. Lemann, Speichergasse 5, Postfach, 

3000 Bern 7 
16. Bieri Pumpenbau AG, Biral International, Südstr. 10/12, 3110 Münsin-

gen 
17. Hansruedi Gerber, Mühlestutz 6, 3110 Münsingen 
18. François Devaux, Belpbergstr. 36 E, 3110 Münsingen 
19. Hanspeter Dubach, Bernstr. 16, 3110 Münsingen 
20. Peter Schenk, Buchliweg 2, 3110 Münsingen 
21. Fritz Friedli, Luchliweg 6, 3110 Münsingen 
22. Sozialdemokratische Partei Münsingen, 3110 Münsingen 

 

Münsingen, 23. März 1993 Der Gemeindeschreiber: 

 G. Spichiger 

 

Genehmigung 

Von der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern ge-
nehmigt. 

 
 

Bern, 6. Juli 1993 Die Direktorin: 

 D. Schaer 
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ANHANG I 

Abkürzungen 

AZ Ausnützungsziffer 
BauG Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 
BauV Bauverordnung vom 6. März 1985 
BewD Dekret über das Baubewilligungsverfahren vom 10. Februar 

1970 
BGF Bruttogeschossfläche 
EGzZGB Gesetz betreffend der Einführung des schweiz. Zivilgesetzbu-

ches vom 28. Mai 1911 
EnG Energiegesetz vom 14. Mai 1981 
EnV Allgemeine Energieverordnung vom 17. Februar 1982 
ES Lärmempfindlichkeitsstufe 
GA Grenzabstand 
GBR Gemeindebaureglement 
gGA grosser Grenzabstand 
GFZ Grünflächenziffer 
GH Gebäudehöhe 
GL Gebäudelänge 
GZ Geschosszahl 
IVS Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz 
kGA kleiner Grenzabstand 
LSV Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 
OVR Organisations- und Verwaltungsreglement der Gemeinde Mün-

singen 
RPG Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 
SBG Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen vom 2. Feb-

ruar 1964 
SFG Gesetz über See- und Flussufer vom 6. Juni 1982 
UeO Ueberbauungsordnung 
UNK Umwelt- und Naturschutzkommission Münsingen 
USG Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 
WBG Gesetz über Gewässerunterhalt und Wasserbau vom 21. Feb-

ruar 1989 (Wasserbaugesetz) 
ZSF Zone für Sport- und Freizeitanlagen 
ZPP Zone mit Planungspflicht 
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 
ZöN Zone für öffentliche Nutzung 
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ANHANG II 
 

 

Schützenswerte Bauten nach Art. 56 Abs. 6 

Bernstrasse 2 Gasthof Ochsen 
 
Bernstrasse 10 Notarstock 
 
Bernstrasse 13 Wohn-/Geschäftshaus 
 
Bernstrasse 23 Reformierte Kirche 
 
Bernstrasse 26 Gasthof Bären (Hauptbau) 
 
Bernstrasse 26 A / 26 B Löwenscheune 
 
Bernstrasse 28 Gasthof Löwen 
 
Gerbegraben 4 Gewerbebauten (alte Tubaki) 
 
Gerbegraben 6 Alte Gärbi 
 
Mittelweg 1 Stock 
 
Mühletalstrasse 9 Wohnhaus 
 
Mühletalstrasse 28 Oele 
 
Pfarrstutz 1 reform. Pfarrhaus 
 
Schlossstrasse 5 Freizeithaus  
 (ehem. Oekonomiehaus 
 
Schlossstrasse 7 Stock 
 
Schlossstrasse 8 Gemeindesaal Schlossgut   
 (ehem. Kuhscheune) 
 
Schlossstrasse 11 Reformietes Kirchgemeindehaus 

(ehem. Rossscheune) 
 
Schlossstrasse 13 Schloss 
 
Schlossstrasse 14 Schaal 
 
Schlossstrasse 15 Blumenhaus 
 
Schlossstrasse 18 Spycher 
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Erhaltenswerte Bauten nach Art. 56 Abs. 7 

Bernstrasse 4 Bauernhaus 
 
Bernstrasse 6 Bauernhaus 
 
Bernstrasse 6 Doktorhaus 
 
Bernstrasse 23 A Kapelle 
 
Bernstrasse 26 Gasthof Bären (Ostteil) 
 
Schwand 1 Landwirtschaftliche Schule 
 
Schwand 2 Landwirtschaftliche Schule 
 
Tägertschistrasse 10 Restaurant Traube 
 
Tägertschistrasse 12 Bauernhaus 
 
Tägertschistrasse 17 Bauernhaus 
 
Thunstrasse 6 Gasthof Klösterli 
 
Thunstrasse 8 Wohn-/Geschäftshaus 
 
Thunstrasse 14 Loryheim 
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ANHANG III 
 
 
Auszug aus dem ZGB und dem Bernischen Einführungsgesetz 
zum ZGB (Fig. 1 - 7) 
 
Die gesetzlichen Grenzabstände und das Recht des Anrieses werden 
geregelt durch: 
 
- ZGB Art. 687 und 688 
- Bernisches Einführungsgesetz zum ZGB Art. 79 
 
 

Böschungen, Stütz- und Futtermauern 
Art. 79 h EG ZGB 
 

 
    Fig. 1 
 

Tote Einfriedungen 
Art. 79 k EG ZGB 
 

 
    Fig. 2 
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Grünhecken 
Art. 79 k EG ZGB 
 
 

 
    Fig. 3 
 

Hochstämmige Bäume 
Art. 79 l EG ZGB 
 

 
    Fig. 4 
 

Obstbäume 
Art. 79 l EG ZGB 
 

 
 
    Fig. 5 
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Ziersträucher 
Art. 79 l EG ZGB 
 

 
    Fig. 6 
 

Anries 
 

 
 
    Fig. 7 
 
 

ZGB Art. 687 
 
1 Überragende Äste und eindringende Wurzeln kann der Nachbar, 

wenn sie sein Eigentum schädigen und auf seine Beschwerde hin 
nicht binnen angemessener Frist beseitigt werden, kappen und für 
sich behalten. 

 
2 Duldet der Grundeigentümer das Überragen von Ästen auf bebau-

ten oder überbauten Boden, so hat er ein Recht auf die an ihnen 
wachsenden Früchten (Anries). 

 
3 Auf Waldgrundstücken, die aneinander grenzen, finden diese Vor-

schriften keine Anwendung. 
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ANHANG IV 
 
 

Bauabstände vom öffentlichen Verkehrsraum (Fig. 8) 
 

 
 

Regel 
 
Der Bauabstand wird gemessen von der bestehenden oder der in 

rechtsgültigen Plänen festgelegten künftigen effektiven Grenze des 
öffentlichen Verkehrsraumes. Die Grenze der vermarchten Strassen-
parzelle ist ohne Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


